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Allgemeines

Vorwort des Präsidenten
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen mit dem Jahresbericht 
2012 eine kleine Jubiläumsausgabe vorstellen 
zu können, denn es ist der 10. Jahresbericht 
seit meinem Amtsantritt als Präsident des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales 
(LAGeSo) im Jahre 2003. Bereits damals gin-
gen die Aufgaben des LAGeSo längst über die 
klassischen Aufgaben einer „Versorgungsver-
waltung“ wie z. B. die der Kriegsopferversor-
gung und –fürsorge mit einer Orthopädischen 
Versorgungsstelle, dem sozialen Entschädi-
gungsrecht oder die Feststellung und Aner-
kennung von Schwerbehinderungen weit hin-
aus. So gehörten bereits das Integrationssamt 
mit seinen Leistungen an Arbeitgeber und den 
Hilfen für behinderte Menschen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben, die Krankenhaus- und Heim-
aufsicht, das Landesprüfungsamt für Berufe 
im Gesundheitswesen oder die Unterbringung 
und Integration von Asylbewerbern und Spät-
aussiedlern zu den Aufgaben des LAGeSo. 
Alles Aufgaben, deren Ergebnisse Sie auch 
aktuell in dem Jahresbericht 2012 nachlesen 
können. 
Doch in den vergangenen zehn Jahren gab 
es viele neue Herausforderungen für das 
LAGeSo, insbesondere auch in Form neuer 
Aufgaben, die heute wie selbstverständlich 
zum LAGeSo gehören und deren Leistungen 
2012 Sie ebenfalls mit der vorliegenden Aus-
gabe des Jahresberichts reflektieren können. 
Da wären zu nennen die Geschäftsstelle der 
Ethik-Kommission des Landes Berlin, die Zu-
wendungsangelegenheiten im Gesundheits- 
und Sozialbereich, das Arzneimittelwesen, 
Apothekenwesen, die Genehmigung und 
Überwachung von Tierversuchen, Aufgaben 
im Lebensmittelwesen, in der Gentechnik und 
dem Infektionsschutz sowie beim gesund-
heitlichen Verbraucherschutz, die Medizin-
produktesicherheit und der umweltbezogene 
Gesundheitsschutz sowie die Zentrale Me-
dizinische Gutachtenstelle und der Sonder-
fahrdienst für schwerbehinderte Menschen. 

Dieser Aufgabenzuwachs zeigt mir, dass die 
verantwortlichen Politiker dem Landesamt 
und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in all den Jahren sehr viel zugetraut haben. 
Ich denke zu Recht sagen zu können, dass 
dieses Zutrauen nicht enttäuscht wurde und 
dass es, gemeinsam mit den für Gesundheit, 
Soziales und Verbraucherschutz zuständigen 
Senatsressorts, gelungen ist, unter unserem 
Motto „Der Mensch im Fokus“ Bewährtes 
zu erhalten, neue Leistungen kontinuierlich 
auszubauen und den Anforderungen, die an 
eine moderne Verwaltung gestellt werden, zu 
entsprechen.
Ich werde auch künftig nicht nachlassen bei 
dem Bestreben, mich für eine moderne, leis-
tungsfähige und bürgerorientierte Verwal-
tung einzusetzen. Um Sie auch in den kom-
menden 10 Jahren überzeugen zu können, ist 
das LAGeSo stets bemüht sich zu verbessern. 
Über Anregungen, Verbesserungsvorschläge 
oder konstruktive Kritikpunkte wäre ich da-
her sehr dankbar.
Für die ausgezeichnete Bewältigung der Ar-
beit bei gleichzeitig nicht einfacher werden-
den Rahmenbedingungen und zunehmender 
Arbeitsbelastung möchte ich mich bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den 
Beschäftigtenvertretungen sehr herzlich be-
danken. 
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine 
interessante und informative Lektüre des vor-
liegenden Jahresberichtes und lade Sie ein, für 
aktuelle Informationen und bei Fragen unsere 
Internetseite www.lageso.berlin.de zu besu-
chen.

Franz Allert
Präsident des Landesamtes für Gesundheit 
und Soziales Berlin

Franz Allert 
Präsident des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales Berlin
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Grußwort des Senators für Gesundheit und Soziales
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales 
leistet einen sehr wichtigen Beitrag für die ge-
sundheitliche und soziale Versorgung im Land 
Berlin. Mehr als jeder sechste Berliner wird mit 
Leistungen des LAGeSo versorgt, noch mehr 
profitieren mittelbar von der Arbeit des Lan-
desamtes: Sei es durch die Ausstellung eines 
der über 400.000 Schwerbehindertenauswei-
se, die Qualitätskontrollen in der Pflege durch 
die Heimaufsicht oder die Gewissheit, dass die 
Badegewässerqualität des Sees um die Ecke 
regelmäßig überprüft wird. 
Diese Aufgaben, aber auch zahlreiche wei-
tere Herausforderungen für das Landesamt 
und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, prägten das vergangene Jahr. Der vor 
Ihnen liegende Jahresbericht beschreibt dies 
eindrücklich. Auch wenn aufgrund limitierter 
Personalressourcen die Zeit manchmal knapp 
ist oder Probleme zunächst unüberwindbar 
scheinen, arbeiten die Kolleginnen und Kol-
legen stets mit großem Engagement für eine 
Lösung im Sinne der Menschen in unserer 
Stadt.
Ein Beispiel, das ich hier besonders hervorhe-
ben möchte, ist die Unterbringung von Asyl-
suchenden in Berlin. Die Zahl der Menschen, 
die in Deutschland Asyl begehren, ist in 2012 
im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent ge-
stiegen. Insbesondere der anhaltende gewalt-
same Konflikt in Afghanistan und Syrien, aber 
auch die Lebensbedingungen auf dem Balkan 
haben dazu geführt, dass hunderttausende 
Menschen ihre Heimatländer verlassen und 
auf ein friedlicheres und besseres Leben in 
einem anderen Land hoffen. Berlin ist für 
viele Asylsuchende in Deutschland die erste 
Anlaufstelle. Das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales hat die Aufgabe, diese Menschen 
unterzubringen und vor Obdachlosigkeit zu 
schützen. Dem unermüdlichen Einsatz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unter-
bringungs- und Leitstelle und der Kooperation 
vieler Partner ist es zu verdanken, dass trotz 
des Andrangs alle Flüchtlinge menschenwür-
dig untergebracht und versorgt werden konn-
ten. 

Auch im gesundheitlichen Bereich gab es im 
vergangenen Jahr einige Herausforderun-
gen zu meistern. Jedes Jahr brechen auch in 
Berlin verschiedene, zum Teil gefährliche, 
Infektionskrankheiten aus, deren Ursachen 
es zu ermitteln und deren Ausbreitung es zu 
bekämpfen gilt. Die zuständigen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Landesamtes sind 
hierbei kompetenter Ansprechpartner nicht 
nur für die bezirklichen Gesundheitsämter 
und die Senatsverwaltungen, sondern auch 
für Partner wie das Robert-Koch-Institut und 
natürlich die Bürgerinnen und Bürger. Erin-
nert sei beispielsweise an den durch tiefgefro-
rene Erdbeeren ausgelösten, Brechdurchfall 
im vergangenen Herbst. Dieser in seinem Aus-
maß unvergleichbare Norovirus-Ausbruch, an 
dem bundesweit 11.200, in Berlin fast 2.800 
Kinder und Jugendliche erkrankten, erforderte 
die Zusammenarbeit aller Gesundheits-, Ver-
braucherschutz- und Bildungsbehörden von 
bezirklicher bis hin zur Bundesebene. 
Diese zwei Beispiele können aber nur exemp-
larisch die Bedeutung der vom LAGeSo über-
nommenen Aufgaben hervorheben. Ich bin 
immer wieder beeindruckt von dem Engage-
ment der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter al-
ler Arbeitsbereiche. Auch im Namen von Ver-
braucherschutzsenator Thomas Heilmann, 
dessen Behörde ebenfalls in vielen Themen 
mit dem LAGeSo kooperiert, möchte ich ihnen 
ausdrücklich für ihren unermüdlichen Einsatz 
und die Zuverlässigkeit ihrer Arbeit danken. 
Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Herrn 
Allert für seine engagierte und erfolgreiche 
Arbeit in den letzten zehn Jahren als Präsident 
des Landesamtes. Zu diesem Jubiläum gratu-
liere ich ihm herzlich. Ich freue mich auf viele 
weitere Jahre der guten Zusammenarbeit mit 
ihm und allen Kolleginnen und Kollegen des 
Landesamtes für Gesundheit und Soziales in 
Berlin.

Mario Czaja
Senator für Gesundheit und Soziales

Mario Czaja
Senator für Gesundheit und 
Soziales
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Höhepunkte des Jahres 2012
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Veröffentlichungen

Die Blaue Reihe
Seit 2009 erscheint im Landesamt für Gesund-
heit und Soziales Berlin (LAGeSo) die Blaue 
Reihe – eine Serie von Schriften für Wissen-
schaft und Praxis.
Dahinter verbirgt sich die Idee, Erkenntnisse 
aus Untersuchungen, Dokumentationen von 
Symposien, kurz Ergebnisse aus der prakti-

schen Arbeit des Landesamtes für Gesundheit 
und Soziales, an Interessierte in Wissenschaft 
und Praxis weiterzugeben. Die Lektüre der 
Schriften der Blauen Reihe soll somit einen 
Beitrag zum Wissenstransfer leisten.

Jahresbericht LAGeSo -  Allgemeines

2009 erschienen folgende Bände

● LAGeSo - Blaue Reihe – Band 1: Zur Beschäftigungs(in)stabilität behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Eine Wirkungsanalyse der Förderung zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch das Berliner Integrationsamt mit Investitionshilfen 
nach Paragraph 15 der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung

● LAGeSo - Blaue Reihe Band 2: Symposium Alternativen zu Tierversuchen

Dokumentation der Beiträge des Symposiums vom 7. Oktober 2008

● LAGeSo - Blaue Reihe Band 3: „enterability“ Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprojekt und Fall-
studie „Social Return on Investment“ (SROI) – Ohne Behinderung in die Selbständigkeit

Existenzgründungsberatung für Menschen mit Schwerbehinderung

2011 erschienen folgende Bände

● LAGeSo - Blaue Reihe Band 4: Die Zentrale Aufnahmestelle für Aussiedler in Berlin-Marienfelde

● LAGeSo - Blaue Reihe Band 5: 2. Symposium Alternativen zu Tierversuchen

● LAGeSo - Blaue Reihe Band 6: Die Ethik-Kommission des Landes Berlin

2012 erschien folgender Band

● LAGeSo - Blaue Reihe Band 7: Die Qualifizierung von Werkstattbeschäftigten auf ausgelagerten Werkstattarbeitsplätzen im  
Restaurant und Hotel Forsthaus Paulsborn

Alle Veröffentlichungen finden Sie als Download im Internet unter: www.berlin.de/lageso/amt/presse/blaue-reihe.html
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Die Ausstellung „ÜBER BRÜCKEN“ im LAGeSo

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „ÜBER BRÜCKEN“ lud das Landesamt für Gesundheit 
und Soziales Berlin (LAGeSo) zusammen mit der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für 
behinderte Menschen Berlin e.V. (LAG) am 17. Oktober 2012 zu einer Vernissage ein. Der Senator 
für Gesundheit und Soziales, Mario Czaja, sprach ein Grußwort und machte zusammen mit dem 
Präsidenten des LAGeSo, Franz Allert, einen Rundgang durch die Ausstellung.

Durch den gemeinsamen Aufruf von LAGeSo und LAG zu einem Mal-Wettbewerb mit dem Thema 
„ÜBER BRÜCKEN“ wurden aus den 17 Werkstätten für behinderte Menschen aus Berlin 58 Werke 
eingereicht. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung wurde der Kalender 2013 präsentiert, der 
ausgewählte Werke der Ausstellung beinhaltet.

Die sprachlichen Assoziationen zu ÜBER BRÜCKEN sind vielfältig und jedem geläufig: Brücken 
bauen, eine Brücke schlagen, Gegensätze und Unterschiede überbrücken u. a. Die künstlerischen 
Interpretationen des Themas haben die sprachlichen an Phantasie und Erfindungsgeist weitaus 
übertroffen. Für diese Kreativität gilt allen Künstlerinnen und Künstlern aus den Werkstätten 
ein großes Lob.

„Überbrücken“, Roland Stolpe, VIA-Werk
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Hoffest – „GSZM – Lern‘ Deinen Kiez kennen!“

Am 31. August 2012 fand ein Hoffest auf 
dem Gelände des Gesundheits- und So-
zialzentrum Moabit (GSZM) statt. Unter 
der Schirmherrschaft von Ralf Wieland, 
Präsident des Abgeordnetenhauses von 
Berlin, sollte das Hoffest den Besuchern 
die Vielseitigkeit des GSZM näher brin-
gen. Informationsstände und ein viel-
seitiges Bühnenprogramm boten Aktion 
und Information für alle. Besucher konn-
ten zum Beispiel ihren Blutdruck messen, 
Film- und Theaterdarbietungen beiwoh-
nen oder an einer historischen Führung 
durch das Gelände des ehemaligen Kran-
kenhauses Moabit teilnehmen. 

Das LAGeSo, das auf dem Gelände in den 
Häusern A und M zu finden ist, beteiligte 
sich ebenfalls. Das Integrationsamt in-
formierte über das Thema „Arbeit und 
Behinderung“ und hatte ein Glücksrad 
aufgestellt, das bei den Besuchern re-
ges Interesse hervorrief. Der Bereich des 
Gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
bot Lärmpegelmessungen an und in-
formierte über Lärmschäden am Gehör 
bei Jugendlichen und über die Qualität 
der Berliner Badestellen. Die Resonanz 
auf die angebotenen Informationen war 
sehr gut.
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Impressionen vom Hoffest
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ORGANISATION
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist organisa-
torisch der Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales 
nachgeordnet. Inzwischen wird schon jeder sechste Berliner 
mit Leistungen aus dem sozialen oder gesundheitlichen Be-
reich versorgt. Das Aufgabenspektrum des Landesamtes ist 
vielfältig und in drei Bereiche aufgegliedert: Gesundheit, So-
ziales und Versorgung. Erfahren Sie in diesem Abschnitt mehr 
über die Organisation der Behörde.

© Maxim_Kazmin - Fotolia.com
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Organigramm des LAGeSo



15

Jahresbericht LAGeSo -  Organisation

Standorte des LAGeSo

Turmstraße 21
(Gelände des ehemaligen Kranken-
hauses in Moabit) 
10559 Berlin (Moabit) 
Tel.: 030/90 229-0

Präsident, Leitungsbereich Z, Gremien, Zentraler Service, 
Zuwendungsangelegenheiten  im Gesundheits – und So-
zialbereich, Krankenhausaufsicht, Arzneimittelwesen, 
Apothekenwesen, Medizinproduktesicherheit, Veteri-
närwesen, Lebensmittelwesen, Gentechnik, Infektions-
schutz, gesundheitlicher Verbraucherschutz, Ärztlicher 
Dienst,  Zentrale Medizinische Gutachtenstelle – ZMGA -, 
Archivierung von Akten des ehemaligen Krankenhauses  
Moabit, des Landesinstituts für Sportmedizin u.a., Zentrale 
Aufnahmeeinrichtung und Leistungsstelle für Asylbewer-
ber einschließlich Rückkehr- und Weiterwanderungsbe-
ratung, Berliner Unterbringungsleitstelle, Heimaufsicht, 
Vertriebenenangelegenheiten, Rehabilitationsbehörde, 
Geschütztes Marktsegment, Integrationsamt

Sächsische Straße 28
10707 Berlin (Wilmersdorf) 
Tel.: 030/90 229-0

Zentraler Service ‚Recht’ (außer Ordnungswidrigkeiten, 
Pflegeversicherung), Rentengruppen und Hauptfürsor-
gestelle, Orthopädische Versorgungsstelle, Schwerbehin-
dertenrecht, KundenCenter, Sonderfahrdienst, Versiche-
rungsamt

Fehrbelliner Platz 1
10707 Berlin (Wilmersdorf) 
Tel.: 030/90 229-0

Geschäftsstelle der Ethik-Kommission des Landes Berlin, 
Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, Landesprü-
fungsamt 

Gustav-Meyer-Allee 25
13355 Berlin (Wedding) 
Tel.: 030/726 16 62 14

Artothek der Sozialen Künstlerförderung

Wattstraße 11-13
13355 Berlin (Wedding) 
Tel.: 030/46 302-0

Krankenbuchlager und Versorgungsarchiv
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1.
Bürgernähe und Kundenfreund-
lichkeit sind die zentralen Anliegen 
unseres Handelns.
Wir verstehen uns als qualifizierte Partner/
innen unserer Kunden. Wir beachten das 
Gleichheitsgebot, handeln unparteiisch und 
mit interkultureller Kompetenz. Wir begegnen 
unseren Kunden freundlich, offen, vertrau-
ensvoll, tolerant und ehrlich. Wir nehmen die 
Kundenanliegen ernst und entscheiden zeit-
nah. Mit kundenorientierten Öffnungszeiten 
und dem Einsatz moderner Kommunikations-
technik gewährleisten wir eine bestmögliche 
Erreichbarkeit. Unsere Dienstleistungen prä-
sentieren wir zielgerichtet in der Öffentlich-
keit. 

2. 
Wir sind eine lernende Organisation.

Als moderne Gesundheits- und Sozialbehörde 
entwickeln wir gemeinsam die Qualität unse-
rer Arbeit. Unsere Verwaltung befindet sich in 
einem ständigen Prozess der Fortentwicklung. 
Veränderungen begreifen wir als Chancen. 
Unsere Aufgaben und deren Wahrnehmung 
überprüfen wir kritisch. Wir akzeptieren, dass 
wir Fehler machen und lernen aus ihnen.

3.
Wir identifizieren uns mit unseren 
Aufgaben und erledigen diese 
engagiert.
Die täglichen Anforderungen bewältigen wir 
kreativ und ergebnisorientiert. Gegenseitiges 
Vertrauen ermöglicht es uns auch, unkon-
ventionelle Lösungswege zu erproben. Dabei 
gewinnen wir neue Erfahrungen und Erkennt-
nisse. Mit unserer Gestaltungs- und Entschei-
dungsfreiheit gehen wir verantwortungsvoll 
um. Wir beteiligen uns kontinuierlich und ak-
tiv an der Verbesserung von Arbeitsabläufen 

und Informationsflüssen. Hierbei greifen wir 
auf unsere Ideen und Erfahrungen zurück. Mit 
anderen Behörden und Institutionen arbeiten 
wir vertrauensvoll und partnerschaftlich zu-
sammen. 

4. 
Durch kompetentes Handeln 
schaffen wir Vertrauen.
Rechtmäßigkeit ist unser oberstes Gebot. Wir 
nutzen die gegebenen Gestaltungsrahmen 
für wirksame und bedarfsgerechte Leistun-
gen. Unsere Entscheidungen formulieren wir 
klar, verständlich und nachvollziehbar. Unse-
ren Kunden gegenüber treten wir verlässlich 
auf. Unsere fachliche und soziale Kompetenz 
erweitern wir durch praxisgerechte und ziel-
gerichtete Fortbildung. Unsere berufliche und 
persönliche Qualifizierung orientiert sich an 
unseren aktuellen und künftigen Aufgaben.

5. 
Wir handeln wirtschaftlich.
Jede/r von uns trägt die Verantwortung für 
eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung und 
den sachgerechten Umgang mit unseren Res-
sourcen. Arbeitsabläufe und Organisations-
strukturen gestalten wir transparent, effizi-
ent und ergebnisorientiert. Über Änderungen 
unserer Arbeitsgrundlagen und –organisa-
tion informieren wir die davon Betroffenen 
zeitnah und zielgerichtet. Serviceeinheit und 
Fachabteilungen arbeiten kundenorientiert 
zusammen.

6.
Partnerschaftliches Verhalten be-
stimmt unser Miteinander.
Wir erarbeiten Lösungen im konstruktiven 
Dialog. Wir unterstützen uns gegenseitig bei 
der Bewältigung neuer Herausforderungen. 
Wir übernehmen die Verantwortung für un-

Unser Leitbild 
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ser Handeln und Verhalten. Wir sind über Hi-
erarchiegrenzen hinweg gesprächsbereit und 
betrachten uns als ein Team. Wir bringen uns 
aktiv in Entscheidungsprozesse ein und tra-
gen Entscheidungen gemeinsam. Personal-, 
Haushalts- und IT-Entscheidungen treffen 
wir transparent und nachvollziehbar; die Be-
troffenen und die Arbeitsbereiche beziehen 
wir mit ein.

7.
Gegenseitige und zielgerichtete 
Information kennzeichnet unsere 
Zusammenarbeit.
Wir beraten und informieren uns gegenseitig 
und gestalten aktiv unsere Zusammenarbeit. 
Informationsbedürfnisse werden zielgerichtet 
und umfassend erfüllt. Regelmäßige Dienst-
besprechungen sind für uns selbstverständ-
lich.

8. 
Unsere Führungskräfte tragen eine 
besondere soziale und ergebnisbe-
zogene Verantwortung.
Die Zusammenarbeit mit den Beschäftig-
tenvertretungen ist offen, konstruktiv und 
kooperativ. Führungskräfte haben eine be-
sondere Vorbildfunktion. Führen und Leiten 
bedürfen einer kontinuierlichen Fortbildung. 

Wir optimieren gemeinsam Arbeitsergebnis-
se. Grundlage hierfür sind rechtzeitige und 
umfassende Informationen, die Vereinbarung 
von Zielen und die Transparenz von Entschei-
dungen. Führungskräfte und Mitarbeiter/in-
nen unterstützen sich gegenseitig.

9. 
Unser Miteinander ist von Toleranz 
geprägt.
Wir begegnen uns mit Offenheit und Klar-
heit. Konstruktive Kritik ist ausdrücklich er-
wünscht. Konflikte tragen wir sachlich und in 
gegenseitiger Achtung aus. Wir respektieren 
uns, verhalten uns partnerschaftlich, ehrlich, 
loyal, tolerant und achten   abweichende Mei-
nungen. Jede Form von Diskriminierung leh-
nen wir ab.

10. 
Wir respektieren unterschiedliche 
Lebensweisen und unterstützen die 
Vereinbarkeit von Lebensplanung 
und Beruf.
Der Ausgleich dienstlicher und persönlicher 
Interessen ist uns wichtig. Wir nehmen Rück-
sicht auf individuelle Bedürfnisse.  Auf die 
Gesundheit als schützenswertes Gut legen 
wir bei der Planung und Gestaltung unserer 
Arbeit besonderen Wert.
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Haushalt
Die progressive Entwicklung des Haushaltsvolumens (Ausgaben) setzte sich 2012 aufgrund wei-
ter erheblich gestiegener Ausgaben (+ 13,7 Mio. €) für die Unterbringung und Betreuung von 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern fort. Die Gesamtausgaben des Landesamtes beliefen sich 
auf 226,5 Mio. € (2011: 209,9 Mio. €). Davon stellen die sogenannten Transferausgaben, bspw. 
Zahlungen an Bürger, Verbände oder Unternehmungen aufgrund sozialrechtlicher Leistungs-
ansprüche, mit annähernd drei Vierteln den weitaus überwiegenden Anteil der Ausgaben dar.
Einen Schwerpunkt bilden dabei nach wie vor mit rd. 29,6 Mio. € die Aufwendungen für die 
Kriegsopferversorgung, die direkt aus dem Haushalt des Bundes geleistet werden (2011: 32,7 
Mio. €). Daneben werden Transferausgaben unmittelbar aus dem Haushalt des Landes Berlin 
geleistet, zum Teil mit erheblichen Refinanzierungsanteilen des Bundes.

Beispielhaft zu nennen sind hier:
 Aufwendungen für die Kriegsopferfürsorge 11,6 Mio. € (2011: 13,5 Mio. €)
 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 36,1 Mio. € (2011: 22,4 Mio. €)
 Leistungen nach dem 1., 2. und 3. SED-Unrechtsbereinigungsgesetz 25,9 Mio. € 
 (2011: 26,1 Mio. €)
 Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz 17,8 Mio. € (2011: 16,1 Mio. €)
 Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz 5,4 Mio. € (2011: 5,5 Mio. €)
 Ausgaben im Zusammenhang mit der Ausgleichsabgabe nach SGB IX 32,4 Mio. € 
 (2011: 27,2 Mio. €).

Die für den Betrieb der Dienststelle notwendigen Personalaufwendungen (40,7 Mio. €) sind ge-
genüber 2011 (39,9 Mio. €) nur unwesentlich gestiegen.
Auch die Sachausgaben (einschließlich Investitionen) von rd. 17,0 Mio. € weisen gegenüber 2011 
(16,7 Mio. €) kein bedeutend verändertes Volumen auf.
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Haushalt - Ausgabenentwicklung 2010-2012

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

Personal Sachausgaben Transfers Transfers Bund Gesamt

2010

2011

2012

Jahr 2010 2011 2012
Personal 39.714.506 39.943.385 40.719.753
Sachausgaben 16.752.420 16.730.327 17.017.731
Transfers 112.068.174 120.483.458 139.119.643
Transfers Bund 37.188.789 32.745.139 29.600.716
Gesamt 205.723.889 209.902.309 226.457.843

Personal

Personal- und Gesundheitsmanagement im LAGeSo  
oder „wie meistern wir die Herausforderungen?“
Personaleinsparungen sind im Land Berlin 
und damit auch im LAGeSo nichts Neues und 
wurden in der Vergangenheit trotz der damit 
einhergehenden Arbeitsverdichtung gemeis-
tert. Hierbei blieb weder die Kundenorientie-
rung noch die Qualität der Arbeitsleistung auf 
der Strecke. Da es immer ein großes Anliegen 
des LAGeSo war, den Servicegedanken und die 
Mitarbeiterorientierung in Einklang zu brin-
gen, gewannen die zahlreich vorhandenen In-
strumente der Personalentwicklung und des 

Gesundheitsmanagements in diesem Zusam-
menhang besonders an Bedeutung.
Das Jahr 2012 war geprägt von einer derart 
großen Vielzahl an neuen Herausforderun-
gen, dass sich rückblickend die Frage stellt, 
wie all diese Anforderungen „gestemmt“ wer-
den konnten. Trotzdem ist es gelungen, sie 
zu bewältigen. Neben einer hohen fachlichen 
Kompetenz waren hierfür ein gutes Betriebs-
klima, Hilfsbereitschaft unter den Kollegen 
und Kolleginnen, gegenseitige Unterstützung 
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und Verständnis untereinander sowie eine 
gute Zusammenarbeit maßgeblich.
Es begann mit der vorläufigen Haushaltswirt-
schaft in der gesamten ersten Jahreshälfte 
2012, die die Umsetzung zahlreicher, drin-
gend notwendiger, Personalentscheidungen 
aussetzte. Zeitgleich bedingte das ständige 
Ansteigen der Asylbewerberzahlen einen er-
höhten Personalbedarf, den es zur Aufrecht-
erhaltung des Dienstbetriebes durch Einstel-
lung von insgesamt 13 Beschäftigten, für die 
eine entsprechende Ausnahme der Senatsver-
waltung für Finanzen vorlag, zu befriedigen 
galt.
Am 1. Januar 2012 trat die neue Entgeltord-
nung in Kraft. Diese löste nicht nur einen gro-
ßen Informationsbedarf, sondern auch Unsi-
cherheit bei den Beschäftigten aus. Zeitnahe 
Informationen aller Tarifbeschäftigten, mit-
hin zwei Drittel aller Beschäftigten des LAGe-
So, zur aktuellen Bewertung ihres Arbeitsge-
bietes waren deshalb unumgänglich. Zudem 
resultierten aus einigen „Bewertungsüberlei-
tungen“ Höhergruppierungsansprüche, die 
die Tarifbeschäftigten bis Ende 2012 geltend 
machen mussten.
Eine neue Dimension haben die bis Ende 2016 
vorzunehmenden Personaleinsparungen er-
reicht. In den laufenden Haushaltsjahren bis 
2016 steht neben der Einhaltung der finan-
ziellen Einsparvorgaben der kontinuierliche 
Personalabbau in Vollzeitäquivalenten (VZÄ 
- Beschäftigte im Umfang ihrer Arbeitszeit) 
im Fokus. Das Land Berlin hat Personaleinspa-
rungen bis zum Jahr 2016 beschlossen, um bis 
dahin im Bereich der Hauptverwaltung eine 
Zielgröße von 80.000 VZÄ zu erreichen. Auf 
das LAGeSo entfallen dadurch Einsparungen 
in Höhe von insgesamt 125 VZÄ bis Ende 2016.
Wie diese beträchtliche Einsparvorgabe ange-
sichts ansteigender Zahlen im Bereich der Asyl-
suchenden, im Schwerbehindertenbereich, in 
der Zentralen Medizinischen Gutachtenstelle 
und in zahlreichen anderen Aufgabenfeldern 
umzusetzen ist, wird eine wesentliche Her-

ausforderung für die kommenden Jahre sein, 
zumal die Kompensation eines erhöhten Ar-
beitsanfalls durch Umstrukturierungen oder 
verstärkten IT-Einsatz seine Grenzen hat.  Das 
seit 2006 im LAGeSo verbindlich zu führende 
jährliche Personalgespräch soll Führungs-
kräfte und Mitarbeiter dabei unterstützen, 
die steigenden Anforderungen zu erkennen, 
daraus resultierende notwendige Maßnah-
men abzuleiten und letztlich die Umsetzung 
zu bewältigen. Deshalb werden seit 2012 auch 
psychische Belastungen am Arbeitsplatz in 
diesem Gespräch ermittelt, erfasst und aus-
gewertet. Der Erfüllungsgrad dieses Gesprä-
ches lag in 2012 bei 82 %. In Anbetracht der 
aus diesen Gesprächen resultierenden Maß-
nahmen wie z.B. Hospitationen und Fortbil-
dungen wird das Interesse der Beschäftigten 
an der eigenen Personalentwicklung und an 
einer positiven Entwicklung des LAGeSo ins-
gesamt deutlich.
Große Freude bereiten die acht ehemaligen 
Auszubildenden, die das LAGeSo in 2012 für 
ein Beschäftigungsverhältnis – leider zunächst 
befristet auf ein Jahr – gewinnen konnte.
Die insgesamt 25 seit 2010 eingestellten ak-
tiven jungen Kollegen und Kolleginnen, von 
denen acht über einen Migrationshintergrund 
verfügen und die allesamt im Anschluss an 
die Ausbildung übernommen wurden, senken 
nicht nur den aktuellen Altersdurchschnitt. Sie 
unterstützen vielmehr unser Bestreben einer 
alters- und kulturgemischten Belegschaft und 
damit unseres Diversityansatzes und tragen 
durch ihr Engagement auch zur Motivations-
steigerung insgesamt bei. Der Trend, junge 
und gut ausgebildete Menschen im Anschluss 
an die Ausbildung zu übernehmen, soll in 
den kommenden Jahren trotz der Personal-
einsparungsvorgaben ebenso beibehalten 
werden wie das aktive gesundheitsfördernde 
Personalmanagement. Denn nur so kann es 
gelingen, die künftigen Herausforderungen 
anzunehmen und zu bewältigen.
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Zuwendungsangelegenheiten

Das Land Berlin unterstützt ausgewählte ge-
samtstädtische soziale und gesundheitliche 
Angebote sowie Angebote im Rahmen des 
Bürgerschaftlichen Engagements und der 
Selbsthilfe durch staatliche Zuwendungen. 
Am 16. Dezember 2010 wurde zwischen den 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspfle-
ge in Berlin und der für die Geschäftsberei-
che Soziales und Gesundheit zuständigen 
Senatsverwaltung ein Rahmenfördervertrag 
geschlossen. Dieser sichert die Unterstützung 
der Aufgabenerfüllung der Wohlfahrtsverbän-
de und der gesamtstädtisch finanzierten Inf-
rastruktur der Gesundheits- und Sozialprojek-
te im Land Berlin bis zum 31.12.2015.
Vertragspartner des Landes Berlin sind
• Arbeiterwohlfahrt Landesverband  
 Berlin e.V.
• Caritasverband für das Erzbistum Ber- 
 lin e.V.
• Paritätischer Wohlfahrtsverband Lan- 
 desverband Berlin e.V.
• Deutsches Rotes Kreuz Landesverband  
 Berliner Rotes Kreuz e.V.

• Diakonisches Werk Berlin-Branden- 
 burg-schlesische Oberlausitz e. V.
• Jüdische Gemeinde zu Berlin, Körper- 
 schaft des Öffentlichen Rechts.
Die Umsetzung der zuwendungsrechtlichen 
Angelegenheiten der Förderprogramme als 
Bestandteil des Rahmenfördervertrages 
wurde im Wege der Auftragswirtschaft von 
der Senatsverwaltung an das Landesamt für 
Gesundheit und Soziales - Referat ZS E über-
tragen. 
Im Oktober 2012 hat sich das Tätigkeitsfeld 
des Referats ZS E erweitert. Nach Maßgabe 
der Pflege-Betreuungs-Verordnung (PBetreu-
VO) werden im Einvernehmen mit den Landes-
verbänden der Pflegekassen in Berlin und dem 
Verband der privaten Krankenversicherung e. 
V. Zuwendungen für den Auf- und Ausbau 
von niedrigschwelligen Betreuungsangebo-
ten sowie Modellvorhaben nach  § 45c SGB 
XI  für Demenzkranke, geistig Behinderte und 
psychisch erkrankte Pflegebedürftige ausge-
reicht. 

Zuwendungsangelegenheiten im Gesundheits- und Sozialbereich
Insgesamt werden in Berlin 380 gesamtstädtische Projekte der Sozial- und Gesundheitsprävention, der Selbsthilfe  
und des Ehrenamtes sowie der Nachbarschaftshilfe betreut.

Das Fördervolumen beträgt insgesamt rd. 30 Millionen € im Jahr.

Es handelt sich um 4 Förderprogramme mit unterschiedlichen Förder- und Finanzstrukturen:

   Integriertes Sozialprogramm  122 Projekte und 12,9 Mio €

   Stadtteilzentren incl. EU-Mitteln  82 Projekte und 5 Mio €

   Integriertes Gesundheitsprogramm  106 Projekte und 11,6 Mio €

   Betreuungsangebote   63 Projekte und 1,4 Mio €

Die Personalkapazität zur Betreuung der Zuwendungsangelegenheiten im Gesundheits- und Sozialbereich  
beträgt 10,3 Stellen.



22



23

Jahresbericht LAGeSo —  Gesundheit

GESUNDHEIT
Die Abteilung Gesundheit im LAGeSo nimmt gesamtstädti-
sche Angelegenheiten des Gesundheitswesens im Land Ber-
lin wahr. Hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Bereichen Medizin, Veterinär- und Apothekenwesen, 
Biologie, Chemie aber auch spezialisierte Verwaltungsmitar-
beiterinnen und -mitarbeiter befassen sich mit vielfältigen 
Überwachungs- und Ordnungsangelegenheiten im gesund-
heitlichen Bereich und tragen so zur Gestaltung des Gesund-
heitswesens im Land Berlin bei.

© dbunn - Fotolia.com
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Ethik-Kommission des Landes Berlin

Auch Verwaltung kann kostendeckend arbei-
ten!
Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass Ver-
waltung nicht kostendeckend arbeiten könne. 
Wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel. 
Die Ethik-Kommission des Landes Berlin ist 
eine derartige Ausnahme. Bei deren Errichtung 
im Herbst 2005 hatte der Gesetzgeber vorge-
geben, „dass die vom Land aufzubringenden 
Kosten für den Unterhalt der Geschäftsstelle 
und für die Entschädigung der ehrenamtlich 
tätigen Mitglieder Ethik-Kommission durch 

entsprechende Gebühreneinnahmen von 
den Antragstellern gegenfinanziert werden 
sollen“. Im Jahr 2012 wurden für die Amts-
handlungen der Kommission Gebühren in 
Höhe von rd. 1,48 Mio. € eingenommen. Die 
aus der Kosten-Leistungs-Rechnung ermit-
telten Vollkosten beliefen sich auf insgesamt 
rd. 1,46 Mio. €. Davon entfielen rd. 657 T € 
auf gezahlte Entschädigungen für die Mitglie-
der. Der Kostendeckungsgrad liegt damit bei  
101%. Zweifellos ein bemerkenswertes Ergeb-
nis.

Arzneimittelwesen

Die Arbeitsgruppe Arzneimittelwesen überwacht die Herstellung und das Inverkehrbringen von Arzneimitteln durch Berliner 
Firmen (kein Einzelhandel und keine Apotheken). 

Hergestellt werden in Berlin neben klassischen Arzneimitteln wie Tabletten oder Augentropfen auch spezielle Arzneimittel wie 
beispielsweise Blutprodukte, medizinische Gase oder Impfstoffe. 

Im Jahr 2012 wurden in Berlin diesbezüglich 45 Besichtigungen (2011: 39) zur Überprüfung der Einhaltung der Guten Herstel-
lungspraxis (GMP) in Herstellerbetrieben durchgeführt. 

289 Proben (2011: 289) von im Handel befindlichen Arzneimitteln von Berliner Pharmafirmen wurden zur Untersuchung im 
Landeslabor Berlin-Brandenburg entnommen. 

Für Arzneimittel, die von Berliner Pharmaunternehmen weltweit vertrieben werden, sind 910 Exportzertifikate (2011: 976) 
ausgestellt worden.

Apothekenwesen
1. Veränderte Apothekenbetriebsordnung in 
Kraft getreten
Am 12. Juni 2012 sind Änderungen der Apo-
thekenbetriebsordnung in Kraft getreten. 
Ziel aller Neuerungen sind eine verbesserte 
Arzneimittelsicherheit und eine verbesserte 
Arzneimittelversorgung durch die Apotheken. 
Schwerpunkte der Novellierung sind die Ein-
führung eines Qualitätsmanagementsystems 
und eine erweiterte Pflicht zur Beratung und 
Information, eine barrierefreie Erreichbarkeit 

aller Apotheken sowie eine umfangreiche Prü-
fung und Dokumentation im Zusammenhang 
mit der Herstellung von Arzneimitteln in Apo-
theken. 
Arzneimittel werden vermehrt auf Wunsch 
von Patienten – insbesondere von Heimbe-
wohnern – in bedarfsgerechter Verpackung 
bereit gestellt. Für dieses sogenannte „indi-
viduelle Verblistern“ von Arzneimitteln sind 
umfangreiche Vorschriften in Kraft getreten. 
Die zahlreichen Neuerungen müssen nun in 
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der Praxis umgesetzt werden. Dies stellt so-
wohl für die Apotheken als auch für die Ar-
beitsgruppe Apothekenwesen eine immense 
Herausforderung dar. U.a. folgende Bereiche 
sind betroffen: 
• Bei der Erteilung einer neuen Betriebser-
laubnis (etwa bei Neueröffnung oder Kauf 
der Apotheke) muss geprüft werden, wie ein 
barrierefreier Zugang zur Apotheke sicherge-
stellt werden kann. Die Antragsteller müssen 
gegebenenfalls baurechtliche und denkmal-
schutzrechtliche Bestimmungen einbeziehen. 
• Im Qualitätssicherungssystem der Apothe-
ken müssen alle wesentlichen pharmazeuti-
schen Bereiche erschöpfend erfasst werden. 
Die Überprüfung dieser Systeme führt bei der 
Apothekenüberwachung zu einem erhebli-
chen zeitlichen Mehraufwand.
• Eine vertrauliche Beratung muss beim Ver-
kauf der Arzneimittel gewährleistet sein. Ins-
besondere soll das Mithören von Gesprächen 
durch andere Kunden verhindert werden. Ob 
die in den Apotheken getroffenen Maßnah-
men ausreichen, muss überprüft und bewer-
tet werden.
• Für die Herstellung von patientenindividuel-
len Infusionen und Injektionen sind zahlreiche 
Anforderungen an die Ausstattung und Kon-
trolle der Räume und der Herstellungsbedin-
gungen festgelegt worden, um diese denen 
in der Industrie anzupassen. Die meisten der 
betroffenen Apotheken befinden sich in der 
Planungs- bzw. Umbauphase und deshalb in 
regem Kontakt mit der Apothekenüberwa-
chung.
Zur bundeseinheitlichen Abstimmung der 
Vorgehensweise wurden länderübergreifen-
de Projektgruppen gegründet, an denen sich 
auch das Land Berlin beteiligte. 

2. „Dienstjubiläum“ der ehrenamtlichen 
Pharmazieräte Berlins
Apotheken unterliegen der Überwachung 
der zuständigen Behörde, in Berlin der Ar-
beitsgruppe - Apothekenwesen - im LAGeSo. 

Die im Rahmen dieser Überwachung erfor-
derlichen regelmäßigen Besichtigungen aller 
Apotheken, die zurzeit ca. alle 4 Jahre statt-
finden, erfolgen durch ehrenamtliche Phar-
mazieräte. Das 10-jährige „Dienstjubiläum“ 
der Ehrenamtlichen wurde am 14. Juni 2012 
begangen. Der Senator für Gesundheit, Mario 
Czaja, dankte in einer persönlichen Urkunde 
den Ehrenamtlichen für „das Engagement 
zum Schutz der Gesundheit der Menschen“.

3. Vielfältige Aufgaben im Apothekenwesen
Wesentliche Aufgaben der Arbeitsgruppe Apo-
thekenwesen sind die Erteilung von Apothe-
kenbetriebserlaubnissen, die Überwachung 
des Verkehrs mit Arzneimitteln in Apotheken, 
die Genehmigung von Verträgen zur Versor-
gung von Heimbewohnern mit Arzneimitteln 
und apothekenpflichtigen Medizinprodukten 
sowie Verträgen zur Versorgung von Kranken-
häusern mit Arzneimitteln. Darüber hinaus 
erfolgt die Überwachung der Einhaltung der 
betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften in 
Apotheken, Krankenhäusern und Arztpraxen 
und die Erteilung von Versandhandelserlaub-
nissen sowie Großhandelserlaubnissen für 
Apotheken.
Ein besonderes Augenmerk wurde 2012 er-
neut auf die Überprüfung von in Apotheken 
hergestellten Arzneimitteln gelegt. Es wur-
den insgesamt 62 Arzneimittelproben aus 
Apotheken entnommen und im Landeslabor 

Anzahl der...

  2011 2012
... öffentlichen Apotheken 877 867 
... Krankenhausapotheken (ohne Bundeswehrkrankenhaus) 12 12 
... erteilten Apothekenbetriebserlaubnisse 56 59 
... Apothekenschließungen 23 20 
... Apothekenneueröffnungen 11 10 
... genehmigten Versorgungsverträgen mit Heimen 100 35 

... genehmigten Versorgungsverträge mit Krankenhäusern 10 6 

...erteilten Versandhandelserlaubnisse 8 6



26

Berlin-Brandenburg (LLBB) auf Qualität und 
ordnungsgemäße Kennzeichnung überprüft. 
Es handelte sich dabei sowohl um Rezeptu-
ren, die als Unikate für einzelne Patienten 
hergestellt wurden, als auch um Fertigarznei-
mittel, die im größeren Maßstab hergestellt 
werden, sogenannte Defekturarzneimittel. Im 
Ergebnis wiesen neun Proben (14,5%) Quali-
tätsmängel auf. Ein Vergleich mit Ergebnissen 
vorangegangener Probenahmen zeigt eine 
Verbesserung der Qualität der hergestellten 
Arzneimittel (2010: 50% mit Qualitätsmän-
gel). 
Die Kennzeichnung von Arzneimitteln soll si-
cherstellen, dass Verbraucher alle wichtigen 

Informationen, insbesondere zur Anwendung, 
stofflichen Zusammensetzung und Verwend-
barkeitsfrist des Arzneimittels, erhalten und 
dient daher vorrangig dem Verbraucher-
schutz. Bei den durchgeführten Untersuchun-
gen wiesen 57 Proben (92%) Kennzeichnungs-
mängel auf, wobei es sich im Wesentlichen um 
Formmängel mit geringer Verbraucherschutz-
relevanz handelte. Ein auf Initiative der Apo-
thekerkammer Berlin mit dem LAGeSo ge-
meinsam erstelltes Merkblatt für Apotheken 
zur Kennzeichnung sowohl von Rezepturen 
als auch Defekturarzneimitteln soll helfen, die 
Kennzeichnungsmängel zu minimieren.

Krankenhausaufsicht
Krankenhausaufsicht – Sanierungsmaßnahmen in der Charité

Die Charité in Berlin, mit über 3.000 Betten an 
vier Standorten eine der europaweit größten 
Universitätskliniken, trägt einen wesentlichen 
Anteil an der stationären medizinischen Ver-
sorgung der Berliner Bevölkerung. Sowohl 
im Bereich des 1982 errichteten Bettenhoch-
hauses am Standort Campus Mitte, wie auch 
am Gebäude des in den sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts errichteten 
Campus Benjamin Franklin besteht ein ho-

her Sanierungsbedarf. Mit dem aufgestellten 
Sanierungsplan wurde u. a. beschlossen, das 
Bettenhochhaus im Rahmen der Sanierung  
komplett leer zu ziehen  und grundlegend zu 
erneuern. Das benachbarte Lehr- und Hör-
saalgebäude wird abgerissen und durch einen 
Neubau für OP-Säle, Intensivstationen und 
eine neuen Rettungsstelle ersetzt. 
Um das Hochhaus frei ziehen zu können, wird 
ein vierstöckiger interimistischer Ersatzbau 

Campus Charité Mitte in der Luisenstraße Krankenzimmer in der Charité
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zur Aufnahme von 339 Patienten errichtet. 
Die Patienten können auf acht Stationen in 
Zwei- und Dreibettzimmern versorgt werden. 
Der Krankenhausordnungsbehörde wurden 
die Planungsunterlagen zur Campus-Klinik 
in 2012 eingereicht. Es fanden verschiedene 
Abstimmungsgespräche mit Beteiligung der 
Planer der Charite, des zuständigen Gesund-
heitsamtes und der Krankenhausaufsicht des 
LAGeSo statt. Die Prüfungen bezogen sich im 
Wesentlichen auf die Einhaltung der gesetz-
lichen Vorgaben (Krankenhaus-Verordnung). 
Ziel der rechtlichen Regelungen ist es dafür 
Sorge zu tragen, dass vorbeugend Gefahren 
abgewehrt werden, bspw. eine Minimierung 
der Keimübertragung. Aber auch die Barrie-
refreiheit für mobilitätsbehinderte Menschen 
gilt es zu berücksichtigen. Der Interimsbau 
der Campus-Klinik in Mitte wird in der Zeit 
vom Februar bis Juli 2013 errichtet werden. 
Die Sanierung des Hochhauses wird sich bis 
zum Jahre 2016 erstrecken. 

Für die am Campus Benjamin Franklin im De-
zember 2012 begonnenen notwendigen Sa-
nierungen (Strangsanierung) wurden bereits 
Mitte des Jahres 2012 Planungsunterlagen er-
stellt, die ein zeitlich abgestimmtes Umzugs-
geschehen innerhalb des Gebäudes vorsahen. 
Jede Bauphase muss durch das Gesundheits-
amt und die Krankenhausaufsicht begleitend 
überwacht werden. Insbesondere ist darauf 
zu achten, Lärm- und Schmutzbelästigungen 
in den Bereichen der stationären Patienten-
versorgung auf ein Minimum zu reduzieren. 
Mit der Strangsanierung konnte im Dezember 
2012 termingerecht begonnen werden. Sie 
soll im Februar 2013 abgeschlossen werden. 
Mit den sehr umfangreichen Investitionen 
und den begonnenen Erneuerungsmaßnah-
men kann für die Zukunft eine den rechtlichen 
Anforderungen der Krankenhausaufsicht ge-
nügende Krankenversorgung im universitä-
ren Bereich der Charite sichergestellt werden.

Gentechnik
Die gentechnischen Anlagen in Berlin
Das Gentechnikrecht regelt sowohl gentech-
nische Arbeiten im geschlossenen System – in 
sogenannten gentechnischen Anlagen – als 
auch Freisetzungen und das Inverkehrbrin-
gen von gentechnisch veränderten Organis-
men. Freisetzungen gentechnisch veränderter 
Organismen gibt es im „Stadtstaat“ Berlin mit 
seinen wenigen landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen nicht. Dagegen konzentrieren sich hier 
sowohl Bildungs- und Forschungsinstitutio-
nen als auch junge innovative biotechnische 
Unternehmen, was sich nicht zuletzt in der 
hohen Anzahl von 475 gentechnischen An-
lagen widerspiegelt (2011: 470). Je nach Ri-
sikopotential der gentechnisch veränderten 
Organismen werden die Anlagen und Arbei-

ten in vier Sicherheitsstufen von keinem bis zu 
einem hohen Risiko für Mensch und Umwelt 
eingeteilt.
Für die Errichtung neuer Anlagen, für weitere 
gentechnische Arbeiten und Änderungen in 
bestehenden Anlagen wurden 2012 insge-
samt 737 Bescheide erteilt (2011: 773). Ob-
wohl 2012 insgesamt 35 neue gentechnische 
Anlagen errichtet wurden, ist die Gesamtzahl 
der Anlagen aufgrund gleichzeitiger Schlie-
ßungen nur geringfügig gestiegen. 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der gentechni-
schen Arbeiten in Berlin liegt im Bereich der 
medizinischen Forschung. Hier werden In-
fektionskrankheiten, erblich bedingte sowie 
Tumor-Erkrankungen untersucht. Häufigstes 

Das LAGeSo ist Genehmigungs- 
und Überwachungsbehörde für 
gentechnische Arbeiten und 
Anlagen in Berlin. Rechtliche 
Grundlage bildet das Gentech-
nikgesetz (zuletzt geändert 
2010) mit seinen zugehörigen 
Verordnungen, von denen die 
wichtigste die Gentechnik-Si-
cherheitsverordnung ist. Diese 
Verordnung beschreibt bauliche, 
technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen sowie 
die Grundlagen der Risikobewer-
tung und Sicherheitseinstufung 
gentechnischer Arbeiten. 
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Ziel dieser Arbeiten ist es, neue Diagnostika 
und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Da 
hierbei in der Regel ein Umgang mit Krank-
heitserregern erforderlich ist, gibt es in Berlin 
vergleichsweise viele gentechnische Anlagen 
der höheren Sicherheitsstufen, von denen 
bundesweit nur wenige existieren. So sind 
in Berlin neun Anlagen der Sicherheitsstufe 
3 (mäßiges Risiko) in Betrieb; für fünf weite-
re Anlagen der Sicherheitsstufe 3 sowie eine 
Anlage der höchsten Sicherheitsstufe 4 liegen 
Errichtungsgenehmigungen vor. 
Das LAGeSo führt regelmäßige Überwachun-
gen der gentechnischen Anlagen durch: 240 
im Jahr 2012 (2011: 274). Dabei gilt das Haupt-
augenmerk dem Komplex der technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen. 
Alle Beanstandungen sowie eine Frist für die 
Beseitung der vorgefundenen Mängel werden 
in einem Besichtigungsprotokoll festgehalten, 
welches von allen Beteiligten unterschrieben 
und dem Betreiber in Kopie ausgehändigt 
wird. 

Für bessere Aufzeichnungen
Einen Schwerpunkt der Überwachung bildet 
die Kontrolle der Aufzeichnungen über die 
gentechnischen Arbeiten. Diese Aufzeich-
nungen bieten der Genehmigungsbehörde 
die einzige Möglichkeit, sich einen Überblick 
über die tatsächlich durchgeführten Arbeiten 
zu verschaffen und die Selbsteinstufung der 
einzelnen Teilschritte durch die Projektleiter 
zu überprüfen. Fehlerhafte und unvollständi-
ge Aufzeichnungen sind ein häufiger Mangel, 
da das Anfertigen der Aufzeichnungen teils 
als schwierig und kompliziert empfunden 
wird. Aus diesem Grunde hat das LAGeSo in 
2012 ein neues, verständlicheres Formblatt 
für die Aufzeichnungen mitsamt Musterauf-
zeichnungen herausgegeben. Die Resonanz 
aus mehreren betroffenen Einrichtungen war 
durchwegs positiv.
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Von der Dynamik der gentechnischen For-
schung in Berlin zeugt auch die umfangreiche 
Bautätigkeit der Berliner Forschungseinrich-
tungen: 2012 wurden zwei große Laborge-
bäude errichtet, weitere befinden sich im Bau 
oder in der Planung. 
So wurde im Oktober 2012 das neue Lehr- und 
Forschungszentrum der Medizinischen Fakul-
tät auf dem Gelände der Charité in Berlin-
Mitte mit dem Namen „CharitéCrossOver“ 
eingeweiht. Ende des Jahres wurden in diesem 
Gebäude 10 gentechnische Anlagen mit ins-
gesamt ca. 125 Räumen nach der Abnahme 
durch das LAGeSo in Betrieb genommen. 
Ein weiteres Neubauprojekt wurde 2012 
fast abgeschlossen: In Berlin-Düppel können 
demnächst in das neue Forschungshaus Mo-
lekulare Veterinärmedizin (FMV) der Freien 
Universität drei gentechnische Anlagen der 
Sicherheitsstufen 1 und 2 mit insgesamt ca. 

Neue Laborgebäude in Berlin

110 Räumen und eine (2012 noch nicht fertig 
gestellte) Anlage der Sicherheitsstufe 3 ein-
ziehen. Bei diesem Projekt war das LAGeSo be-
reits frühzeitig in die Planung einbezogen. So 
konnten die gentechnischen Anlagen entspre-
chend den gesetzlichen Forderungen errichtet 
werden. Bei den Erstbesichtigungen lagen nur 
noch geringe Mängel vor, die es nunmehr ab-
zustellen gilt.

Neues Forschungshaus Molekulare 
Veterinärmedizin

Lebensmittelwesen
Export in die Zollunion der Russischen Föderation

Das Fachgebiet Lebensmittelwesen des LA-
GeSo musste sich 2012 in die russischen An-
forderungen an die Lebensmittelhygiene in 
Produktionsbetrieben einarbeiten. Als neue 
Aufgabe soll das LAGeSo Betriebe, die tieri-
sche Lebensmittel in die Zollunion exportie-
ren möchten, überprüfen und eine gutach-
terliche Stellungnahme darüber abgeben, ob 
die russischen Anforderungen erfüllt werden. 
Die Zollunion ist ein Zusammenschluss der 
Russischen Föderation, Weißrussland und Ka-
sachstan. Für die deutsche Nahrungsmittelin-
dustrie ist neben dem Handel innerhalb der 
Europäischen Union der Export ihrer Produkte 
in Drittländer ein wichtiges Standbein. Dabei 
ist es gängige Praxis, dass Delegationen aus 
den jeweiligen Drittländern die exportieren-

den Betriebe inspizieren. Im Rahmen solcher 
Inspektionen in deutschen Betrieben gab es 
unbefriedigende Ergebnisse und der Föde-
rale Dienst für die veterinärrechtliche und 
phytosanitäre Überwachung der Russischen 
Föderation „Rosselkhoznadzor“ bemängelte, 
dass russische Vorgaben nur unzureichend in 
den deutschen Betrieben umgesetzt seien. Im 
Ergebnis wurde auf ein „Listungsverfahren“ 
gedrängt, damit russische Forderungen stär-
ker in den Betrieben umgesetzt werden. In der 
Folge dürfen nur noch gelistete Betriebe ihre 
Produkte in die Zollunion verbringen. Zusätz-
lich zur Listung des Betriebs ist jede einzelne 
Warenpartie nochmals amtlich zu begutach-
ten und schriftlich zu zertifizieren.
Berliner Firmen sind zurzeit nicht auf der 

Das LAGeSo ist für die lebensmit-
telrechtlichen EG-Zulassungen 
in Berlin verantwortlich. 2012 
wurden 20 Betriebe (2011: 16) 
besichtigt, die tierische Lebens-
mittel be- und verarbeiten. Wei-
ter gab es sechs Änderungen 
(2011: 14) von bestehenden 
Zulassungen, die keine Kon-
trolle vor Ort erforderten. Einem 
Betrieb wurde die EG-Zulassung 
widerrufen, da die zuständige 
Lebensmittelüberwachung dort 
wiederholt gravierende Miss-
stände feststellte. Insgesamt 
waren im Dezember 2012 106 
Betriebe zugelassen (2011: 102).
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Positivliste. Einige Interessenten haben sich 
über die russischen Anforderungen und den 
Ablauf des Verfahrens informiert, aber noch 
keine Anträge gestellt. Generell ist festzu-
stellen, dass deutschlandweit immer weniger 
Betriebe ihre Waren in die Zollunion einfüh-
ren dürfen, seit „Rosselkhoznadzor“ das Lis-
tungsverfahren eingerichtet hat.
Unabhängig von der Anzahl der tatsächlich 
erstellten gutachterlichen Stellungnahmen, 
muss das LAGeSo qualifiziert Auskunft über 
die russischen Anforderungen und das Ver-

fahren geben können. Hierfür müssen die 
Inhalte der Leitlinien und die Auslegungshin-
weise zu den russischen Anforderungen gut 
bekannt sein. Insbesondere Abweichungen 
von deutschen und europäischen Regelungen 
sind dabei von Bedeutung, da dies zu Mehr-
aufwand für die Betriebe führt und es abzu-
schätzen gilt, ob sich die Bemühungen irgend-
wann auszahlen könnten oder nicht, zumal 
kein Rechtsanspruch auf Listung besteht.

epidemiologischen Studien des RKI, gezielten 
Untersuchungen der Warenströme durch das 
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und 
nicht zuletzt umfangreicher Ermittlungsar-
beit durch die 12 Berliner Gesundheitsämter 
konnte das kontaminierte Lebensmittel fest-
gestellt und vom Markt genommen werden.
Diese Erkrankungshäufung war bisher mit 
Abstand das größte durch pflanzliche Lebens-

mittel verursachte In-
fektiongschehen in 

Deutschland. 

Chinesische Erdbeeren und Brechdurchfall durch Norovirus 

11.000 Schüler aus Berlin und vier weiteren 
ostdeutschen Bundesländern erkrankten im 
Herbst 2012 an akut auftretendem Brech-
durchfall. Die Zahl der Kinder, die im Kranken-
haus behandelt werden mussten, war glückli-
cherweise sehr gering (fünf Fälle in Berlin). Als 
Auslöser für das Ausbruchsgeschehen konnte 
Schulessen, das durch ein großes Catering-
Unternehmen verteilt worden war, ermittelt 
werden. In Berlin waren 122 Einrichtungen 
– überwiegend Schulen und Kitas - mit 2.839 
Fällen in allen 12 Bezirken betroffen.
Zur Identifizierung eines der möglichen 
Übertragungswege wurden vom Robert 
Koch-Institut (RKI) epidemiologische Studien 
in Abstimmung mit Gesundheits-, Lebens-
mittel- und Schulbehörden der betroffenen 
Bundesländer durchgeführt. Entsprechende 
Erhebungen und Befragungen fanden auch 
an Berliner Schulen und Kitas statt. 
In vielen Fällen konnte zudem das 
Norovirus direkt bei den Erkrankten 
nachgewiesen werden. Es gelang auch 
den Erreger in einer Charge tiefgefro-
rener Erdbeeren, die als Kompott zur 
Gemeinschaftsverpflegung an die 
betroffenen Einrichtungen geliefert 
wurden, nachzuweisen. Durch die 

Noroviren sind weltweit verbrei-
tet und häufig die Ursache von 
akuten Gastroenteritis-Aus-
brüchen in Gemeinschaftsein-
richtungen wie Krankenhäuser, 
Altenheime und Kindertages-
stätten. Die Übertragung erfolgt 
über den direkten Kontakt von 
Mensch zu Mensch. Virushal-
tige Tröpfchen und fäkal-orale 
Schmierinfektionen sind die 
überwiegende Ursache einer 
Ansteckung. Die rasche Aus-
breitung der Viren erklärt die 
hohe Infektiosität. Schwallartige 
Brechdurchfälle sowie ein ausge-
prägtes Krankheitsgefühl zeich-
net eine Norovirus-Erkrankung 
aus. Schon nach 6–50 Stunden 
können erste Symptome auftre-
ten. Durch aufmerksame Hände-
hygiene lässt sich eine Ausbrei-
tung der Noroviren verhindern.
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Auf der Grundlage der seit 2011 gültigen Ver-
ordnung zur Bekämpfung von Gesundheits-
schädlingen zeigen Gebäudeeigentümer, 
Hausverwaltungen usw. und auch aufmerk-
same Bürger den zuständigen Gesundheits-
ämtern Rattenbefall an. Die erfolgreiche  von 
Schädlingsbekämpfungsfirmen durchgeführ-
te Bekämpfung wird unter Angabe des ein-
gesetzten Mittels und Verfahrens gegenüber 
den Gesundheitsämtern nachgewiesen. Diese 
Bekämpfungszahlen übermitteln die Gesund-
heitsämter an das LAGeSo, das dann eine ge-
samtstädtische Auswertung vornimmt. Wie 
der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist, 
konzentrieren sich die Rattenbekämpfungen 
insbesondere auf den Innenstadtbereich. Als 

Rattenbekämpfungen in Berlin
mögliche Ursachen dafür werden rege Bau-
tätigkeiten und das große Nahrungsangebot 
durch heruntergefallene oder weggeworfene 
Lebensmittelreste in der Umgebung von Im-
bissständen u.ä. gesehen. Auch das unter-
schiedliche Anzeigeverhalten der Pflichtigen 
trägt zu den Schwankungen der Bekämp-
fungszahlen zwischen den Bezirken bei. Im 
Sinne des Schutzes sogenannter Nicht-Ziel-
organismen, wie z.B Haustiere, und der Nach-
haltigkeit der Maßnahme dürfen Bekämpfun-
gen der aufgeführten Gesundheitsschädlinge 
gemäß der o.g. Verordnung nur von Fachkräf-
ten, die über die vorgegebene Ausbildung ver-
fügen, durchgeführt werden. 

150 bis 310 (7)

(36)
(43)

(4)

(22)

(31)
(47)

Rattenbekämpfungen je km2 2010-2012
in PLZ-Bereichen, gesamt 15.532

80 bis 150
40 bis 80
20 bis 40
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0 bis 0,1

10 bis 20

Rattenbekämfungen je km² in Berlin, 2010-2012
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Veterinärwesen
Tierversuche

2012 (2011) sind 280 (211) Anträge auf Ge-
nehmigung von Tierversuchen gestellt wor-
den. 239 (223) Tierversuchsanträge konnten 
2012 genehmigt werden. Außerdem gingen 
166 (175) Anzeigen über andere Eingriffe und 
Behandlungen zu wissenschaftlichen Zwecken 
ein. Die Anzahl der genehmigungspflichtigen 
Tierversuchsanträge stieg gegenüber 2011 
um 32%. Überprüft wurden 88 (57) Projekte, 
etwa 6% (3%) der laufenden Vorhaben. In 27 
(23) Fällen wurden wegen des Verdachts des 
Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz Ord-
nungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 2012 
wurden 436.163 Wirbeltiere zu wissenschaftli-
chen Zwecken eingesetzt, 16% mehr als 2011 
(375.261). Der Anstieg von 60.902 Tieren wird 
ausschließlich verursacht durch den vermehr-
ten Einsatz von Mäusen (+68.339). Der Anteil 
der transgenen Tiere (Mäuse, Ratten, Fische) 
stieg gegenüber 2011 um 25%. 

Überwachungsschwerpunkt 
Tierversuche zur Aus-, Fort- und 
Weiterbildung
Im Jahr 2002 wurde der Tierschutz als Staats-
ziel in das Grundgesetz aufgenommen. Seit-
her stehen der Lehrfreiheit von Hochschul-
lehrern nicht mehr nur die Grundrechte der 
Gewissens- und der Berufswahlfreiheit von 
Studierenden gegenüber, sondern auch das 
Verfassungsgut Tierschutz schränkt die Frei-
heit der Lehre ein. Außerdem schreibt das 
Tierschutzgesetz vor, dass Tiere nur in der 
Lehre eingesetzt werden dürfen, soweit der 
Zweck nicht auf andere Weise, insbesondere 
durch filmische Darstellungen, erreicht wer-
den kann (vgl. § 10 TierSchG).
Im Rahmen der 5. Fortbildungsveranstaltung 
der Gesellschaft für Versuchstiere (GV-SOLAS) 
für Tierschutzbeauftragte und genehmigende 
sowie überwachende Behörden für Tierversu-
che hielt eine Mitarbeiterin des LAGeSo am 
9. Mai.2012 einen Vortrag über Tierfreie Er-
satz- und Ergänzungsmethoden in der Lehre. 
Ziel des Beitrags war es neben der Darlegung 

des rechtlichen Hintergrunds vor allem über 
die vielen Möglichkeiten tierfreier Lehre zu 
informieren. Außerdem wurden tierfreie Er-
gänzungsmethoden für Bereiche vorgestellt, 
in denen nach wie vor nicht gänzlich auf Tiere 
verzichtet werden kann. Es wurde die mittler-
weile umfangreiche Palette an hochentwickel-
ten Tools für eine auf ethischen Grundsätzen 
basierende Lehre, von Operationsmodellen 
(Abb. 1) über Mannekins (Abb. 2) bis hin zu 
interaktiven Multimedia-Softwarepaketen 
auf CD-ROMs, präsentiert. Außerdem wurden 
verschiedene Datenbanken vorgestellt, in wel-
chen man nach tierfreien Ersatz- und Ergän-
zungsmethoden suchen kann, und es wurde 
auf das Leihsystem mit tierverbrauchsfreien 
Lehrmaterialien hingewiesen. Durch den kon-
sequenten Einsatz solcher Lehrmaterialien 
kann der unnötige Einsatz von Tieren vermie-
den werden.
Derartige regelmäßige Informationsveran-
staltungen und eine gründliche und stetige 
Überwachung der Lehrprogramme sind drin-
gend notwendig, da trotz gesetzlicher Vorga-
ben noch erhebliche Mängel in der Umsetzung 
des sogar europaweit gesetzlich vorgeschrie-
benen Einsatzes von tierfreien Alternativen 
erkennbar sind. 
Eine Untersuchung laufender Lehrprogramme 
in Berlin aus 2012 zeigte, dass die Möglichkei-
ten des Einsatzes von Ersatz- und insbeson-
dere von Ergänzungsmethoden in der Lehre 
keineswegs vollumfänglich genutzt werden. 
Neben dem Umdenken der Dozenten be-
züglich der Wahl ihrer Unterrichtsmethoden 
scheint ein großes Problem die mangelnde 
Zeit zu sein, die sie für die Lehre zur Verfügung 
haben. Dadurch kommen die wichtigen Vor-
übungen an tierfreien Modellen viel zu kurz. 
Die Lösung wäre die Einrichtung sogenannter 
Skills Labs - Lernlabore, die in der Humanme-
dizin schon lange zum Ausbildungsstandard 
gehören. Hier könnten die Lernenden in ihrem 
individuellen Lerntempo ohne den Einsatz von 
Tieren praktische Fertigkeiten erlernen und 

Das LAGeSo ist Genehmigungs- 
und Überwachungsbehörde für 
Tierversuche und Versuchstier-
haltungen in Berlin.
Auf der Grundlage des Tier-
schutzgesetzes (TierSchG) sind 
Tiere vor unnötigen Schmer-
zen, Leiden und Schäden zu 
schützen. Europäische Leitlinien 
(2007/526/EG) und Richtlinien 
(2010/63/EG) bestimmen Min-
destanforderungen, die in allen 
Mitgliedsstaaten eingehalten 
werden müssen.
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trainieren, die sie später für das umsichtige 
Arbeiten mit Versuchstieren benötigen.

Die neue Tierschutzgesetzgebung
2012 war geprägt von der Umsetzung der 
Richtlinie 2010/63/EU vom 22.09.2010 zum 
Schutz der für wissenschaftliche Zwecke ver-
wendeten Tiere, die ab 01.01.2013 angewen-
det werden soll. Von besonderer Bedeutung 
sind die Erweiterung des Tierversuchsbegrif-

fes und die Einteilung der Tierversuche nach 
Belastungsgraden. Neu ist die Veröffentli-
chung einer sog. nicht-technischen Projekt-
zusammenfassung zu jedem Vorhaben. Es 
sollen Informationen über die Versuchsziele, 
den Nutzen und den für die Tiere zu erwar-
tenden Schaden, sowie über Anzahl und Art 
der eingesetzten Tiere erteilt werden. Auch 
soll der Nachweis erbracht werden, dass Tier-
zahl, sowie Schmerzen, Leiden und Schäden, 

Abb. 1 
organ perfusion trainer InterNICHE

Abb. 2 
Mannekin Jerry 
(Modellhund für Versuche)Fo
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die den Tieren zugefügt werden, auf das uner-
lässliche Maß begrenzt wurden. Insbesondere 
für Versuche mit Affen und schwer belasten-
de Versuche sind sog. rückblickende Bewer-
tungen durchzuführen. Dabei soll bewertet 
werden, ob das Versuchsziel erreicht wurde, 
wie hoch die Belastungen für die eingesetzten 
Tiere tatsächlich waren und welche Maßnah-
men dazu beitragen können, ähnliche Versu-
che zukünftig weniger belastend zu gestalten. 
Im Zusammenhang mit der Überwachung ist 
eine regelmäßige risikoorientierte Besichti-
gung festgelegt worden. Die Besichtigung soll 
mindestens alle drei Jahre erfolgen und in Ein-
richtungen, in denen Primaten gehalten und 
verwendet werden, jährlich.

Alternativen zu Tierversuchen
Das LAGeSo setzt sich auch in besonderem 
Maße dafür ein, Alternativmethoden zu för-
dern und zu unterstützen. Im Mai 2012 wurde 
zum zweiten Mal der mit 15.000 Euro dotierte 
Forschungspreis des Landes Berlin für Ersatz- 
und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch 
in Forschung und Lehre ausgeschrieben. Aus 
9 attraktiven Bewerbungen wurde im Januar 
2013 ein Preisträger von einer Fachjury aus-
gewählt.Die Preisverleihung ist für den Som-
mer 2013 geplant.
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Wasserhygiene
Badegewässerhygiene

Neue Informationstafeln zur Qualität der 
Badegewässer aufgestellt
In Berlin gibt es eine Vielzahl von Badestellen, 
die an warmen Sommertagen gern und viel 
genutzt werden. Damit der Badespaß nicht 
von gesundheitlichen Risiken getrübt wird, 
werden regelmäßig Badegewässerprofile im 
Sinne der EU-Badegewässerrichtlinie erstellt. 
Sie haben das Ziel die Badegewässerqualität 
durch entsprechende Bewirtschaftungsmaß-
nahmen aktiv zu verbessern.
In Berlin sind derzeit fünf Badegewässerpro-
file für Fließgewässer und 10 Profile für Land-
seen vorhanden. Badegewässerprofile gelten 
für die Gewässer und damit für mehrere Bade-
stellen. Damit liegen für 38 Badestellen Profile 
vor. In Abhängigkeit von der Badegewässer-
qualität werden diese regelmäßig überprüft 
und aktualisiert, insbesondere bei Änderun-
gen der Infrastruktur am Badegewässer selbst 
oder im Einzugsbereich.

Seit Beginn der Badesaison 2012 stehen um-
fangreiche Informationen zu den Badege-
wässerprofilen in unterschiedlichen Medien 
zur Verfügung. Neben ausführlichen Infor-
mationen auf den Internetseiten des LAGeSo, 
über das in der Badesaison geschaltete Bade-
gewässertelefon und den Teletext-Informati-
onen im rbb-Fernsehen sind Informationsta-
feln in der Nähe der Badegewässer zu finden. 
Bisher wurden 23 Informationstafeln vom 
jeweils örtlich zuständigen Bezirksamt auf-
gestellt, 15 weitere werden in der Badesaison 
2013 folgen.
Die Tafeln enthalten Informationen über das 
Gewässer, die Infrastruktur der Badestelle, 
die letzte EU-Einstufung des Badegewässers, 
mögliche Verschmutzungsursachen sowie, 
falls erforderlich, ein Abraten vom Baden 
oder evtl. Badeverbote aus Gründen des vor-
beugenden Gesundheitsschutzes.

Bis zum Beginn der Badesaison 
2011 wurden sowohl Badege-
wässerprofile für ausgewiesene 
Badegewässer erstellt, als auch 
am Ende der Badesaison 2011 
erstmalig alle Badegewässer 
gem. EU-Vorgaben eingestuft. 
Vor Beginn der jährlichen Bade-
saison bestimmt die für die Was-
serwirtschaft zuständige Senats-
verwaltung die Badegewässer 
und meldet diese an die Kommis-
sion der Europäischen Gemein-
schaft. In Berlin gibt es derzeit 
23 gemeldete EU-Badestellen. 
Davon konnten 22 Badestellen 
in 2012 mit „ausgezeichneter 
Wasserqualität“ eingestuft wer-
den (96 %). Nur eine Badestelle 
erhielt die Einstufung „man-
gelhafte Qualität“. Von den 15 
offiziellen nicht EU-Badestellen 
in Berlin erhielten 13 die Einstu-
fung „ausgezeichnete Qualität“ 
(87 %), eine „gute Qualität“ und 
wiederum eine Badestelle wurde 
mit „mangelhafter Qualität“ ein-
gestuft. 

Seebad Friedrichshagen
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Landesprüfungsamt
Gastärzte in Berlin - 
Vom entwicklungshilfepolitischen Wissenstransfer zur deutschen Approbation

tigt als Arzt zu arbeiten. Vorausgesetzt wird, 
dass die möglichen Defizite ihrer Ausbildun-
gen durch Berufserfahrung ausgeglichen oder 
gleichwertige Kenntnisse durch die erfolgrei-
che Teilnahme an einer Eignungsprüfung 
nachgewiesen werden. 
Am Ende profitiert nicht nur Deutschland: Den 
deutschen Krankenhäusern stehen während 
der Weiterbildung zum Facharzt, zumeist fi-
nanziert durch ein Stipendium des Heimatlan-
des, über mehrere Jahre Ärzte als zusätzliches 
Personal mit steigender fachlicher Kompetenz 
und Berufserfahrung zur Verfügung. Viele 
dieser Fachkräfte gehen nach Abschluss der 
Facharztausbildung zurück in ihr Heimatland 
und leisten dort einen erheblichen Beitrag 
für eine bessere medizinische Versorgung 
ihrer Landslaute nach westlichem Standard. 
Gleichzeitig können sie als Multiplikatoren 
ihr in Deutschland erworbenes Fachwissen 
weitergeben. Die entwicklungshilfepolitische 
Grundidee ist dadurch Wirklichkeit geworden. 
Einige dieser Fachkräfte bleiben jedoch aus 
unterschiedlichen Beweggründen hier. Diese 
gut ausgebildeten Ärzte stehen deutschen 
Krankenhäusern oder Praxen langfristig zur 
Verfügung und werden somit gleichzeitig zu 
einem Beispiel für eine erfolgreiche Einwande-
rung und gelungene Integration. Derzeit wird 
ein „Migrationsbericht“ erstellt, auf den im 
Jahresbericht 2013 dann näher eingegangen 
werden wird. Darin werden verschiedene As-
pekte der Auswirkungen des Anerkennungs-
gesetzes auf Ärzte und deren Antragsverhal-
ten untersucht und ausgewertet. 
Um das BQFG zielorientiert umsetzen zu kön-
nen, bedurfte es erheblicher organisatorischer 
und technischer Vorbereitungen in einem sehr 
eng gesetzten Zeitrahmen. Hinzu kam, dass 
die zeitgleichen Ankündigungen in der Presse 
zum neuen Gesetz und der damit verbunde-
nen „Vereinfachung der Anerkennung von 
ausländischen Berufsabschlüssen“ bereits ab 
Anfang 2012 zu einem enormen Anfrageauf-
kommen per Telefon und E-Mail, aber auch zu 

Zum 1. April 2012 ist das Gesetz zur Verbes-
serung der Feststellung und Anerkennung 
im Ausland erworbener Berufsqualifikati-
onen (Berufsqualifikationsfeststellungsge-
setz -BQFG-) in Kraft getreten. Damit haben 
Menschen mit einem ausländischen Berufs-
abschluss jeglicher Art einen gesetzlichen An-
spruch, die Gleichwertigkeit ihres Abschlus-
ses nach deutschen Maßstäben überprüfen 
zu lassen. Für Ärzte besteht z.B. erstmals die 
Möglichkeit, unabhängig von ihrer Staatsan-
gehörigkeit, die Erteilung der Approbation 
zu beantragen. Für die Anerkennung sind 
zukünftig nur noch der ausländische Ausbil-
dungsabschluss und die vorhandene Berufs-
erfahrung entscheidend. 
Mit der Einführung des Anerkennungsge-
setzes hat der Gesetzgeber auf eine gesell-
schaftliche Entwicklung reagiert. Bislang 
kamen viele Ärzte auf der Grundlage von 
bilateralen Vereinbarungen im Auftrag bzw. 
mit Unterstützung ihrer Heimatländer mit 
dem Ziel nach Deutschland, um ihr eigenes 
Wissen zu erweitern. Auf dieser Grundlage 
soll hochqualifizierter Nachwuchs für die 
Gesundheitssysteme der Herkunftsstaaten 
gewonnen werden. Diese Ärzte  bringen ein 
staatliches Stipendium mit, um sich hier zum 
Facharzt – jeglicher Fachrichtung – ausbilden 
zu lassen. Spätestens nach sieben Jahren, 
mit einer Urkunde über eine erfolgreich ab-
gelegte Facharztprüfung „Made in Germany“ 
im Gepäck, sollte es wieder nach Hause ge-
hen. Doch sieben Jahre sind eine lange Zeit, 
in denen sich sowohl eigene Lebenspläne als 
auch die politische oder wirtschaftliche Situ-
ation in den Heimatländern verändern kön-
nen, so dass bei vielen der Wunsch besteht, 
in Deutschland zu bleiben. Auf der anderen 
Seite nimmt in Deutschland der Fachkräfte- 
und Ärztemangel immer mehr zu. Nun haben 
Ärzte, die außerhalb der Europäischen Uni-
on studiert haben, einen Anspruch auf eine 
deutsche Approbation und damit die Chance, 
in Deutschland dauerhaft und gleichberech-
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umfangreichen und intensiven Beratungsge-
sprächen führte. Angesichts der umfassenden 
gesetzlichen Änderungen und im Hinblick auf 
die neuen gesetzlich genannten Stichtage, 
wurden im Vorfeld alle Antragsteller, die im 
Land Berlin bereits eine gültige Berufserlaub-
nis hatten, persönlich angeschrieben und 
über die für sie in Frage kommende gesetz-

liche Veränderung ausführlich informiert. 
Etliche Personen, die bereits in den vergan-
genen Jahren eine Kenntnisstandprüfung 
auf freiwilliger Basis erfolgreich absolviert 
hatten, konnten nun aufgrund des Wegfalls 
des Staatsangehörigkeitsprinzips direkt die 
Approbation beantragen, so dass bereits zum 
1. April 2012 viele Anträge positiv beschieden 
wurden. Auch die Entscheidung, alle vor dem 
1. April 2012 im Land Berlin tätigen Weiter-
bildungsstipendiaten ihre Weiterbildung ohne 
das Erfordernis der Absolvierung einer Kennt-
nisstandprüfung abschließen zu lassen, hat 
sowohl die Antrags- als auch die Beratungssi-
tuation nachhaltig positiv beeinflusst und zu 

einer Entzerrung der Antragstellung bzw. der 
Beratungsgespräche geführt. 
Dennoch hat die relativ kurzfristige Umset-
zung der gesetzlichen Vorgaben zu einer 
großen Belastung der Sachbearbeiterinnen 
geführt, da in vielen Ländern immer wieder 
neue Anerkennungskampagnen (derzeit z.B. 
Indien) initiiert werden. In 2012 wurden ins-

gesamt 222 Beruferlaubnisse und 344 Ap-
probationen erteilt. Dies ist bei den Appro-
bationserteilungen ein Zuwachs von ca. 40% 
gegenüber 2011. Hinzu kommen noch ins-
gesamt 137 nicht abgeschlossene Vorgänge 
aus 2012, bei denen die Unterlagen noch nicht 
vervollständigt wurden bzw. die abschließen-
de Bearbeitung noch aussteht. Bereits jetzt ist 
deutlich geworden, dass die entsprechende 
Beratung und Antragsbearbeitung sehr viel 
komplexer, zeitaufwändiger und schwieriger 
ist, auch wenn das BQFG grundsätzlich eine 
begrüßenswerte Nutzung von ausländischen 
Abschlüssen letztendlich ermöglicht.
Ein besonderes Lob für die geleistete Arbeit 
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bekam das LAGeSo vom Bundesministerium 
für Gesundheit, in dem Dank für die konstruk-
tive Haltung ausgesprochen wurde, mit der 
das Land Berlin den Facharztstipendiaten aus 
den Kooperationsstaaten begegnet. Wörtlich 
hieß es: „Damit erzielen wir im gemeinsa-
men Interesse von Bund und Land spürbaren 
Mehrwert für den Gesundheitssystemaufbau 
im arabischen und asiatischen Raum“.

Pflegenotstand in Japan – 
Lernen von Berlin
Am 8. November 2012 informierte sich ein ja-
panischer Journalist von der „Asahi Shimbun“ 
aus Tokio im LAGeSo über die Situation aus-
ländischer Pflegekräfte in deutschen Kran-
kenhäusern und Seniorenheimen. Die „Asahi 
Shimbun“ ist eine überregionale Tageszei-
tung mit einer 130jährigen Geschichte und 
zählt mit einer Morgenauflage von rund 8 Mil-
lionen Exemplaren zu den größten Tageszei-
tungen weltweit. Hintergrund des Interviews 
war, dass auch Japan sich mit den Problemen 
einer alternden Gesellschaft auseinanderset-
zen muss und zunehmend Pflegekräfte aus 
dem Ausland integrieren möchte. Durch Re-
cherchen in anderen Ländern erhofft man sich 
einen Beitrag zur Lösung dieses Problems. 
Besonderes Interesse bestand an der Unter-
teilung in Altenpflege- und Krankenpflegeaus-
bildung. Der Aspekt, dass jedes Bundesland 
den gleichen bundesgesetzlichen Regelungen 
unterliegt, die Anerkennungen ausländischer 
Ausbildungen in der Pflege (mit Ausnahme 

der EU-Ausbildungen, für die im Pflegebereich 
automatische Anerkennungsregelungen gel-
ten), jedoch in eigener Landesverantwortung 
gehandhabt werden, sorgte für Irritationen. 
Ein weiterer Austausch erfolgte über Details 
der Qualifikation und Sprachkenntnisse sowie 
die Unterscheidung zwischen Pflegekräften 
aus EU- und Nicht-EU Staaten.
Aus japanischer Sicht wurde über die Mög-
lichkeiten berichtet, mit einer ausländischen 
Ausbildung in Japan im Pflegebereich zu ar-
beiten. Dort müssen ausländische Pflegekräf-
te, jeweils abhängig von der Einstufung ihrer 
Ausbildung, zunächst bis zu drei Jahre als 
Pflegehilfskräfte arbeiten, um dann an einer 
Prüfung teilnehmen zu können, die einen Ver-
bleib als reguläre Pflegekraft ermöglicht. Die 
Prüfung wird allerdings nur von weniger als 
der Hälfte der Bewerberinnen und Bewerber 
bestanden, da die Anforderungen, vor allem 
auch in sprachlicher Hinsicht, sehr hoch sind. 
Trotzdem bewerben sich sehr viele ausländi-
sche Arbeitskräfte auf diese Tätigkeiten, da 
sie vielfach aus deutlich ärmeren asiatischen 
Staaten kommen und in den drei Jahren, in 
denen sie als Hilfskräfte tätig sind, teilweise 
ein Vielfaches von dem verdienen, was sie in 
ihren Herkunftsländern als reguläre Pflege-
kräfte erhalten würden.

Medizinprodukte
Gefährliche Brustimplantate mit Gesundheitsrisiken
Anfang 2012 waren Brustimplantate einer 
französischen Herstellerfirma in der deut-
schen und internationalen Presse ein großes 
Thema. Diese Implantate wurden entgegen 
den Vorschriften mit minderwertigem Indust-

riesilikon gefüllt. Bei Rupturen der Implantate, 
die grundsätzlich nicht ausgeschlossen sind, 
kommt das Industriesilikon mit dem durch-
bluteten Gewebe in Kontakt. Dadurch können 
gesundheitliche Schäden für die Patientinnen 
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eintreten. Die Besonderheit besteht darin, 
dass ein Riss des Implantats in der Regel von 
der Patientin unbemerkt bleibt. So kann das 
ausgetretene Silikon eine unbestimmte Zeit 
im Körper verweilen. Wegen der Gesundheits-
gefahren für die betroffenen Frauen, wurden 
von den französischen und deutschen Ge-
sundheitsbehörden zur Risikominimierung 
eine enge ärztliche Kontrolle und schließlich 
die vorsorgliche Entfernung der Implantate 
empfohlen. 
Von diesem Skandal waren auch Patientinnen 
aus Berlin betroffen. Die Implantate wurden 
in Berliner Schönheitskliniken und durch äs-
thetisch-plastische Chirurgen in privater Nie-
derlassung für medizinische und kosmetische 
Brustvergrößerungen verwendet. Da der Her-
steller zwischenzeitlich in Insolvenz gegangen 
war, lagen anders als sonst bei Rückrufen von 
Medizinprodukten keine Informationen vor, 

welche Ärzte und Kliniken die Produkte erhal-
ten hatten. Die Anzahl der verkauften Produk-
te war ebenfalls unbekannt. Das Referat Me-
dizinprodukte recherchierte deshalb in ganz 
Berlin, welche Einrichtungen die Implantate 
erhalten hatten. Nachfolgend wurden Schön-
heitskliniken sowie ästhetisch-plastische 
Chirurgen vor Ort aufgesucht und es wurde 
geprüft, ob das beanstandete Produkt ver-
wendet worden war. Mithilfe des Implantati-
onsverzeichnisses konnte festgestellt werden, 
wann und bei wem die Brustprothesen einge-
setzt wurden. In Berlin wurden 27 Frauen er-
mittelt, die entsprechende Implantate erhal-
ten hatten. Diejenigen Einrichtungen, die die 
Frauen noch nicht über die Gesundheitsrisi-
ken und empfohlene Nachsorgemaßnahmen 
informiert hatten, wurden verpflichtet, dies 
nachzuholen. 

Mit Beginn des Jahres 2012 trat eine Verwaltungsvereinbarung zwischen den Bezirksämtern von Berlin und dem LAGeSo über 
die Erweiterung der Geschäftsstelle EPIDEM zur „Geschäftsstelle IT-Ges (Gesundheit)“ in Kraft.

Die GS IT-Ges nimmt seitdem die Aufgaben der IT-Verfahrenskoordination für die Verfahren

• Beratungsstelle für Behinderte – Informationssystem (BfBI)
• Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste – Informationssystem (KiPsI)
• Sozialpsychiatrische Dienste - Informationssystem (SpDI)
• PhysioMed
• Zentren für sexuelle Gesundheit und Familienplanung – Informationssystem (ZsGI) und 
• Octoware TN – Modul KJGD (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)

wahr. Außerdem hat die GS IT-Ges die Rolle der zentralen Verfahrensverantwortlichen für das Verfahren EPIDEM, welches in 
den Sachgebieten Infektionsschutz und Umwelthygiene, Lebensmittelpersonalbelehrung, Tuberkulosefürsorge und Jugendzahn-
ärztlicher Dienst der Gesundheitsämter und im Sachgebiet Infektionsepidemiologie und umweltbezogener Gesundheitsschutz 
des LAGeSo betrieben wird.
Die mit den neuen Fachverfahren verbundenen Aufgaben waren geprägt von der Vorbereitung eines umfangreichen Updates 
dreier Verfahren, die in 2013 durchgeführt werden sowie der Begleitung des Projekts zur Einführung des ZsGI-Verfahrens. 2013 
wird eine Evaluation (Org-Untersuchung) durchgeführt werden.
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SOZIALES
Das LAGeSo ist Ansprechpartner für Asylbewerber und Spät-
aussiedler, die nach Berlin kommen. Neben Hilfe- und Bera-
tungsaufwendungen, werden Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts während der Dauer des Asylverfahrens 
bis hin zur Unterbringung gestellt. Ferner  gehört es zu den 
Aufgaben des LAGeSo dafür zu sorgen, dass die Interessen 
und Bedürfnisse von alten, behinderten und pflegebedürf-
tigen Menschen, die in Heimen untergebracht sind, beach-
tet  und geschützt werden. Als Rehabilitierungsbehörde des 
Landes Berlin ist das LAGeSo zuständig für die berufliche 
und verwaltungsrechtliche Rehabilitierung von Verfolg-
ten  des DDR-Regimes  und  für  die Gewährung der Kapital- 
entschädigung und Opferrente für ehemalige politische Häft-
linge der ehemaligen DDR.

© Alexander Raths - Fotolia.com
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Zentrale Aufnahmeeinrichtung -
Leistungsstelle für Asylbewerber mit Sozialdienst
Fluchtziel: Deutschland

Die höchste Flüchtlingszahl seit zehn Jahren 
erreichte 2012 die Bundesrepublik Deutsch-
land und damit auch das Land Berlin. Allein 
zu 2011 ist ein Anstieg von etwa 41 Prozent 
zu verzeichnen.
Insbesondere der anhaltende gewaltsame 
Konflikt in Afghanistan und Syrien, aber 
auch die Lebensbedingungen auf dem Bal-
kan haben zu einer rasch wachsenden hu-
manitären Krise geführt. Weltweit befinden 
sich fast 42,5 Millionen Menschen auf der 
Flucht, wovon 15,2 Millionen völkerrechtlich 
als Flüchtlinge gelten. Der allergrößte Teil von 
ihnen lebt in Entwicklungsländern, in den an 
die Krisenregionen angrenzenden Nachbar-
staaten. Nur einem kleinen Teil von ihnen 
gelingt die Flucht bis in den europäischen 
Raum und auch bis nach Deutschland. Sie 
kommen aus den Kriegs- und Krisengebieten 
Afghanistans, Syriens, des Irans und des Iraks 
und Nordafrikas, aber auch aus den Elends-
gebieten Südosteuropas, in denen Roma und 
Sinti gezwungen sind, unter oft menschen-
unwürdigen Bedingungen zu leben. In Berlin 
machte diese Gruppe 2012 etwa ein Drittel 
der gesamten Flüchtlinge aus. Vor allem der 

Herbst 2012 war in noch stärkerem Maße als 
der vorangegangene durch hohe Vorsprachen 
von Menschen aus Serbien, Mazedonien und 
Bosnien-Herzegowina geprägt.
Ein großer Teil der Flüchtlinge ist traumati-
siert, wurde Opfer von Gewalttaten und hat 
Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn 
verloren. Diese Menschen sind dringend auf 
Hilfen angewiesen, seien es Unterkünfte, 
Nahrungsmittel, Kleidung, Medikamente oder 
ärztliche Hilfen. In Berlin ist das LAGeSo zu-
ständig für die Beschaffung von Heim- und 
Wohnplätzen für Asylbewerber und Flüchtlin-
gen in Gemeinschaftsunterkünften. Gleich-
zeitig nimmt das LAGeSo Ordnungsaufgaben 
war, soweit es um die Vermeidung von Ob-
dachlosigkeit geht.

Unterbringung: Es bleibt eng
Die Flüchtlinge müssen aufgrund des Asyl-
verfahrensgesetzes in den ersten Wochen 
ihrer Verfahren in Berlin in einer Aufnahme-
einrichtung leben. Danach können sie sich 
eigene Wohnungen suchen. Ein Unterfangen, 
das aufgrund der zunehmend angespannten 

Situation auf dem Berliner 
Wohnungsmarkt meist auf 
große Hürden trifft. Daher 
ist der Umzug aus der Auf-
nahmeeinrichtung in soge-
nannte Gemeinschaftsun-
terkünfte für die meisten 
Flüchtlinge unvermeidlich. 
Die vorhandenen Unterbrin-
gungskapazitäten mussten, 
wie bereits in beiden Vorjah-
ren, erheblich ausgeweitet 
werden. Leider gab und gibt 
es Probleme bei den Geneh-
migungsverfahren in den Be-
zirken, in deren Folge es zu 
sehr ungleichen Unterbrin-
gungszahlen von Flüchtlin-
gen in den Berliner Stadtbe-
zirken gekommen ist. Daher 
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hat die Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales ein Unterbringungskonzept zur ge-
rechten Verteilung der Flüchtlinge in Berlin 
erstellt, das den Bezirken vorgestellt und von 
diesen zustimmend zur Kenntnis genommen 
wurde. Das Konzept soll dazu führen, dass in 
Zukunft Unterkunftsplätze in ausreichender 
Zahl von der Berliner Unterbringungsleitstel-
le (BUL) beschafft werden können. Wie dem 
Schaubild zu entnehmen, ist es immer wieder 
zu Überbelegungen der bestehenden Unter-
künfte gekommen; neue konnten nicht in 
ausreichender Zahl unter Vertrag genommen 
werden. Das LAGeSo war deswegen gezwun-
gen, vorübergehend neun Notunterkünfte zu 
eröffnen, darunter leer stehende Schul- und 
Verwaltungsgebäude, um Gefahren, die durch 
Obdachlosigkeit ankommender Asylbewerber 
und Flüchtlinge entstehen würden, für die öf-
fentliche Sicherheit und Ordnung abzuweh-
ren.

Status: Asyl 
Wie bereits im vergangenen Jahr war eine 
hohe Anzahl von Flüchtlingen aus Afghanis-
tan, Irak und Iran zu verzeichnen. Auch die 
Zunahme der Asylanträge von Syrern war an-
gesichts des Bürgerkriegs im Heimatland zu 
erwarten. Asylanträge von Flüchtlingen aus 
der Russischen Föderation mit tschetscheni-
scher Volkszugehörigkeit bildeten in Berlin er-
neut die stärkste Herkunftsgruppe. Der enor-
me Anstieg von Flüchtlingen aus den Staaten 
des Westbalkans war dagegen in dieser Form 
nicht vorhersehbar. Durch die vorrangige und 
zügige Bearbeitung der Erstanträge aus den 
Herkunftsländern Serbien, Mazedonien und 
Bosnien-Herzegowina durch das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge konnte dieser 
Trend vorerst gestoppt werden. So hat sich 
zum Jahresende die Zahl der neuen Anträge 
aus diesen Staaten deutlich verringert. 
Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport 

Zahlen und Fakten
Zugang Bund:
2012 wurden beim Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge 
64.539 Asylerstanträge gestellt 
(plus 41 Prozent).

Zugang Berlin:
2012 waren in Berlin 9.418 Vor-
sprachen von Asylbegehrenden 
zu verzeichnen (2011: 5.413, d.h. 
plus 74 Prozent). 
3.518 Personen wurden zur 
Durchführung ihres Asylverfah-
rens nach Berlin verteilt (2011: 
2.316, d.h. plus 52 Prozent). 

Hauptherkunftsländer 
in Berlin:
1. Russische Föderation: 
 737 Personen (2011: 394)
2. Serbien:   
 586 Personen (2011: 303)
3. Bosnien u. Herzegowina: 
 557 Personen (2011: lie- 
 gen nicht unter Top-Ten)
4. Vietnam:  
 338 Personen (2011: 330)
5. Afghanistan:  
 212 Personen (2011: 267)
6. Syrien:   

 186 Personen (2011: 72)
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hat im Herbst die Arbeitsgruppe „Rückfüh-
rung Westbalkans“ ins Leben gerufen, der u.a. 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
die Senatsverwaltung für Gesundheit und So-
ziales, das Landesamt für Bürger- und Ord-
nungsangelegenheiten (Ausländerbehörde) 
und das LAGeSo angehören. Anfang Dezem-
ber 2012 durchgeführte Rückführungsmaß-
nahmen haben ihre Wirkung nicht verfehlt 
und wesentlich dazu beigetragen, dass die 
Zugangszahlen aus dem Westbalkan deutlich 
zurückgegangen sind. Daneben wird jedoch 
verstärkt auf die Bereitschaft der freiwilligen 
Rückkehr in das Heimatland gesetzt. Zur Ver-
meidung von Rückstau bei der Bearbeitung 
der Anträge durch die Rückkehr- und Wei-
terwanderungsberatungsstelle beim LAGeSo 
wird hier dem ohnehin aufgrund der enor-
men Flüchtlingszahlen bestehenden Perso-
nalnotstands durch Verstärkung Rechnung 
getragen. 

Kurzfristig konnten 12 Zeitverträge mit neuen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, teilweise 
mit Migrationshintergrund, abgeschlossen 
werden, um die Kundinnen und Kunden in 
diesem Bereich bedienen zu können. Ebenfalls 
wurden mehrere Auszubildende in diesem 
Bereich eingesetzt, zumal eine qualifizierte 
Ausbildung ohnehin ein wichtiges Anliegen 
des LAGeSo ist. 2012 wurden 18 Qualifikanten 
(Auszubildende, Praktikanten und Referen-
dare) in verschiedenen Bereichen eingesetzt. 
Der Anteil der Personen mit Migrationshinter-
grund ist bei den Qualifikanten mit 50% sehr 
hoch. Die Mehrsprachigkeit hilft, Sprachbarri-
eren abzubauen und ist vor allem im Referat 
II A ein großer Vorteil bei der Bewältigung der 
täglichen Arbeitsabläufe. 

1076

Mail: Petra.Poeggel@lageso.berlin.de
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der Beschaffung von Passdokumenten unter-
stützt.
72 % der Antragsteller kehrten nach Serbien 
zurück, 8 % nach Bosnien-Herzegowina. In 
Zusammenarbeit mit der IOM – Beratungs-
stelle in Berlin, die ein Sonderprogramm für 
die geförderte Rückkehr nach Vietnam an-
bietet, konnte die Zahl der Rückkehrer nach 
Vietnam gesteigert werden.
Ein nicht unerheblicher Anteil an den Bera-
tungsfällen hatten diejenigen Antragsteller, 
die als Bürger der Europäischen Union Freizü-
gigkeit auf dem Arbeitsmarkt genießen. In vie-
len Fällen hatten sich die Versprechungen der 
Anwerber nicht erfüllt, so dass insbesondere 
rumänische und bulgarische Arbeitssuchende 
keinen Arbeitsplatz finden konnten und daher 
einen Antrag auf Unterstützung bei der Heim-
reise stellten. 

Die Rückkehr- und Weiterwanderungsberatungsstelle
Ein Netzwerk an Kontakten zu den bezirkli-
chen Sozial- und Jugendämtern, dem Lan-
desamt für Bürger- und Ordnungsangele-
genheiten, den Auslandsvertretungen und 
der International Organisation for Migration 
(IOM) dient dazu, Ausreisewillige zielführend 
begleiten zu können. Das Projekt ZIRF-Coun-
selling unterstützt diese Tätigkeit. ZIRF ist die 
Zentralstelle für die Informationsvermittlung 
zur Rückkehrförderung, ein datenbankge-
stütztes Auskunftssystem über die Lebensbe-
dingungen in den Heimatländern. 
Die Zahl der zurückgekehrten Personen ist 
auch 2012 stark angestiegen. 
Es wurden 854 Personen (2011: 559) beraten 
sowie 805 (2011: 477) Anträge auf freiwilli-
ge Ausreise entgegengenommen. Insgesamt 
sind 589 (2011: 327) Personen ausgereist.
Zusätzlich wurden 38 (2010: 90) Personen bei 

Häufigste Zielstaaten
 1. Serbien 385 Personen 

 2. Bosnien u. Herzegowina 44 Personen

 3. Vietnam 38 Personen 

 4. Rumänien 22 Personen 

 5. Russische Förderation 17 Personen 

 6. Irak 10 Personen

 7. Libanon 7 Personen

 8. Iran 6 Personen

 9. Bulgarien 4 Personen

 10. Indien 4 Personen

 11. Palistinensische Autonomiegebiete 4 Personen

 12. Rest 47 Personen

Die Rückkehr- und Weiterwan-
derungsberatungsstelle führt 
seit 1996 die Rückkehrprogram-
me der Bundesregierung REAG 
(Reintegration and Emigration 
Programme für Asylum-Seekers 
in Germany) und GARP (Govern-
ment Assisted Repatriation Pro-
gramme) im Auftrag der Bezirks-
ämter von Berlin durch.
Zur Aufgabe gehört auch die Hil-
festellung bei der Beschaffung 
von Pässen und Reisedokumen-
ten zur Erfüllung ausländer-
rechtlicher Pflichten. 
Die Rückkehr- und Weiterwan-
derungsberatung arbeitet auf 
der Grundlage der jährlich durch 
Bund und Länder abgestimmten 
Rückkehrprogramme REAG und 
GARP und wird im Namen und zu 
Lasten der bezirklichen Kosten-
träger ermächtigt, die Ausreisen 
zu organisieren. 
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Geschütztes Marktsegment
Wohnungssegment
Immer mehr Menschen stehen kurz vor der 
Räumung ihrer Wohnung bzw. sind bereits 
wohnungslos. Aufgrund ihrer schwierigen 
Lage haben sie Probleme auf dem Woh-
nungsmarkt, eine geeignete und preisgüns-
tige Wohnung zu finden. Insbesondere bei 
Ein-Personen-Haushalten ist es aufgrund der 
zunehmenden Verengung des Berliner Woh-
nungsmarktes schwer, preiswerten Wohn-
raum zu finden. Dennoch haben sich unsere 
Vertragspartner der Wohnungswirtschaft 
erst kürzlich wieder gegenüber dem für So-
ziales zuständigen Staatssekretär zum Ko-

operationsvertrag bekannt und wie auch in 
den Jahren zuvor den Willen zur Erfüllung 
des Vertrages bekundet. Auch wenn die Jah-
ressollquote nur zu 81% erfüllt wurde (2011: 
73%) konnten immerhin 1.090 Haushalte mit 
Wohnungen versorgt werden, was angesichts 
der Situation am Berliner Wohnungsmarkt als 
Erfolg zu werten ist.

Heimaufsicht
Was lange währt ... 
Prüfberichte der Heimaufsicht im Internet
Als zuständige Aufsichtsbehörde hat die 
Heimaufsicht im LAGeSo Pflege- und Be-
hinderteneinrichtungen durch regelmäßige 
oder anlassbezogene Prüfungen (z.B. bei 
Beschwerden) zu überwachen. Neu ist, dass 
über jede Prüfung ein Prüfbericht gefertigt 
und dieser auf den Internetseiten der Heim-
aufsicht veröffentlicht wird. Damit werden die 
Prüfinhalte und Ergebnisse der Heimaufsicht 
entsprechend der Verpflichtung nach dem 
WTG erstmals transparent und der breiten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Gemeinsam 
mit der für Soziales zuständigen Senatsver-
waltung wurden neue Prüfrichtlinien und -ka-
taloge entwickelt, die zum 1. Juli 2012  in Kraft 
gesetzt wurden. Für stationäre Pflegeeinrich-
tungen wurde ein Prüfkatalog mit 21 Kapiteln 
und insgesamt 854 Fragen entwickelt. Der 
Prüfkatalog für stationäre Einrichtungen für 
Menschen mit Behinderungen umfasst 17 Ka-
pitel mit 613 Fragen. Die Prüfrichtlinien regeln 
u.a. in welchem Turnus (ein bis drei Jahre) die 
verschiedenen Einrichtungstypen zu überwa-
chen sind. 

Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für 
behinderte Menschen sind grundsätzlich 
jährlich zu überwachen. Es ist dabei sicher zu 
stellen, dass alle Prüfkapitel eines Fragenka-
taloges in einem Zeitraum von bis zu sechs 
Jahren vollständig geprüft werden. Zweck der 
Prüfungen ist es, darauf hinzuwirken, dass die 
Interessen und Bedürfnisse der Bewohnerin-
nen und Bewohner geachtet und geschützt 
werden. 
Es sollen eine fachgerechte Betreuung und 
hohe Lebensqualität gesichert und Gefahren 
von ihnen abgewendet werden. Bei festge-
stellten Mängeln wird ein Einrichtungsträger 
durch die Heimaufsicht zunächst beraten. Da-
rüber hinaus kann die Heimaufsicht als Ord-
nungsbehörde die Beseitigung von Mängeln 
anordnen, sofern der Einrichtungsträger die-
se nicht innerhalb einer angemessenen Frist 
beseitigt. Mängel werden in dem Prüfbericht 
aufgeführt, wenn es sich um gravierende 
Mängel oder Verstöße gegen das WTG oder 
seine Verordnungen handelt. 

Das Geschützte Marktsegment 
ist ein Instrument zur Hilfe bei 
der Wohnraumversorgung für 
Wohnungslose bzw. von Woh-
nungslosigkeit bedrohten Men-
schen.

In Berlin leben rd. 39.000 voll-
jährige Menschen, die wegen ei-
ner Krankheit, ihres Alters oder 
einer Behinderung pflege- und 
betreuungsbedürftig sind und 
keinen eigenen Haushalt führen 
können. Diese Menschen haben 
ein besonderes Schutzbedürfnis 
und sind auf stationäre Betreu-
ung und Pflege in einer der rund 
580 Einrichtungen angewiesen. 
Da sich diese Bewohnerinnen 
und Bewohner in einem star-
ken Abhängigkeitsverhältnis zu 
ihren Einrichtungen befinden, 
stehen sie unter dem besonde-
ren Schutz des Wohnteilhabe-
gesetzes (WTG). Ziel des WTG 
ist es, die Bewohnerinnen und 
Bewohner vor Beeinträchtigun-
gen zu schützen und sie dabei 
zu unterstützen, ihre Interessen 
und Bedürfnisse durchzusetzen. 
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Neben den stationären Einrichtungen gibt 
es rd. 915 ambulant betreute Wohngemein-
schaften für pflegebedürftige Menschen und 
Menschen mit Behinderungen. Bei Wohnge-
meinschaften handelt es sich um eine durch 
die Nutzerinnen und Nutzer weitgehend 
selbstbestimmte Wohnform in privat genutz-
ten Wohnungen. Das Wohnteilhabegesetz 
unterstellt daher für diese Wohnform ein 
deutlich geringeres Schutzbedürfnis. Somit 
unterliegen Wohngemeinschaften keiner 
regelmäßigen Überprüfung wie stationäre 
Einrichtungen. Wohngemeinschaften werden 
im Einzelfall nur dann überprüft, sofern eine 

konkrete Beschwerde aus der Wohngemein-
schaft vorliegt oder berechtigte Zweifel an 
der Aufbaustruktur und der Vertragsgestal-
tung der Wohngemeinschaft bestehen.
Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt der 
Heimaufsicht ist die Bearbeitung von Be-
schwerden. Gegenüber 2011 ist die Zahl der 
bearbeiteten Beschwerden von 184 auf 221 
deutlich angestiegen.  
Sofern eine Beschwerde berechtigt ist, setzt 
sich die Heimaufsicht für die Interessen der 
Bewohnerinnen und Bewohner ein und leitet 
ggf. ordnungsbehördliche Maßnahmen ein.

2012 hat die Heimaufsicht insgesamt 502 Prüfungen in 461 Einrichtungen durchgeführt. Darin enthalten sind zwei Sonder-
prüfaktionen, bei denen in verschiedenen Einrichtungen schwerpunktmäßig „Freiheitsentziehende Maßnahmen“ und „Auf-
zeichnungspflichten zur Verwaltung der für die Bewohnerinnen und Bewohner verwalteten Gelder und Wertsachen“ überprüft 
worden sind. In 36 Einrichtungen wurden insgesamt 65 gravierende Mängel vorgefunden, die zu weiteren ordnungsbehördlichen 
Maßnahmen der Heimaufsicht führten. Ein weiterer gesetzlicher Auftrag der Heimaufsicht ist die Information und Beratung von 
Bewohnerinnen und Bewohnern, Bewohnerbeiräten und Fürsprecherinnen und Fürsprechern, Angehörigen, Pflegekräften und 
Betreibern von Einrichtungen. Im Rahmen des Wohnteilhabegesetzes und der hierzu ergangenen Verordnungen wurden 1676 
Beratungen (2011: 2145) durchgeführt. 

Aus Wohngemeinschaften erreichten die Heimaufsicht 43 Beschwerden. In 23 Fällen wurde von der Heimaufsicht u.a. durch Be-
sichtigung vor Ort geprüft, ob eine Wohngemeinschaft aufgrund ihrer Aufbaustruktur und ihrer Vertragsgestaltung tatsächlich 
die Anforderungen an eine Wohngemeinschaft erfüllt. In allen Fällen wurde der WG-Status bestätigt. Des Weiteren wurde in 
13 Beratungen eine Wohnform festgestellt, die nicht unter die Regelungen des WTG fällt „sog. „Betreutes Wohnen“. Für diese 
Wohnform ist die Heimaufsicht nicht zuständig.
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Integrationsamt
Das Integrationsamt im LAGeSo ist Ansprech-
partner in allen Fragen des Berufslebens 
schwerbehinderter Menschen. Dabei werden 
folgende Ziele verfolgt: Beschäftigungsver-
hältnisse schwerbehinderter Menschen zu er-
möglichen, zu erleichtern und zu sichern. Die 
gesetzlichen Aufgaben des Integrationsamtes 
sind im Schwerbehindertenrecht festgelegt.

Herausforderung UN-Behinderten-
rechtskonvention
Die Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung der Vereinten 
Nationen (UN-BRK) ist seit 2009 geltendes 
Recht in Deutschland und prägt die Arbeit 
des LAGeSo. Dabei geht es darum, die 
Ausgestaltung der Angebote für behinderte 
Menschen im Arbeitsleben am Leitgedanken 
der Inklusion auszurichten. Inklusion meint 
eine selbstverständliche Zugehörigkeit aller 
Menschen zur Gesellschaft, verbunden mit 
der Möglichkeit der uneingeschränkten Teil-
habe. So fordert die UN-BRK einen offenen 
Arbeitsmarkt, auf dem Menschen mit und 
ohne Behinderung tätig sind. Die berufliche 

Teilhabe von Menschen mit Handicap er-
fordert vor allem, die Vorurteile gegenüber 
Menschen mit Behinderung zu bekämpfen 
und das Bewusstsein für deren Belange zu 
schärfen. Folgenden Berichten ist zu entneh-
men, welchen Beitrag das LAGeSo in 2012 
dazu geleistet hat.

Woher kommen die Fördermittel?
Verfügt ein Arbeitgeber über mindestens 
20 Arbeitsplätze, so sind auf wenigstens 
5% dieser Arbeitsplätze schwerbehinderte 
Menschen zu beschäftigen. Das schreibt das 
Schwerbehindertenrecht vor. Kommt der Ar-
beitgeber seiner Beschäftigungspflicht nicht 
oder nicht in vollem Umfang nach, hat er eine 
Ausgleichsabgabe zu entrichten. Die Höhe 
der Ausgleichsabgabe beträgt je Monat und 
unbesetzten Pflichtarbeitsplatz zwischen 115 
und 290 €. Die Zahlung dieser Mittel hebt die 
Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinder-
ter Menschen nicht auf. Sie soll Arbeitgeber 
motivieren, schwerbehinderte Menschen zu 
beschäftigen.

Vom jährlichen Aufkommen der 
Ausgleichsabgabe sind 20 % an 
das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales abzuführen. 
Mittel, die dem Integrations-
amt verbleiben, werden geson-
dert verwaltet. Sie dürfen aus-
schließlich für die Förderung der 
beruflichen Teilhabe schwerbe-
hinderter Menschen verwendet 
werden. Die Einnahmen aus der 
Ausgleichsabgabe 2012 in Höhe 
von 21.945.406 € sind gegenüber 
2011 um mehr als 1 Mio. € ge-
stiegen.

19.404.861 € 19.980.348 € 20.312.227 € 20.707.449 €
21.945.406 €

2008 2009 2010 2011 2012

Einnahmeentwicklung der Ausgleichsabgabe 2008-2012
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Wofür wird die Ausgleichsabgabe verwendet?
In Form der begleitenden Hilfe im Arbeitsle-
ben fließt die Ausgleichsabgabe größtenteils 

in die Betriebe zurück. Somit hat sie weniger 
eine Antriebs-, als vielmehr eine Ausgleichs-
funktion. 

Die Ausgaben aus der Ausgleichsabgabe 2012 sind im Vergleich zu 2011 um 5,5 Mio. € , die Leistungen an Arbeitgeber von 
10.913.678 € (2011) auf 12.749.820 € gestiegen. Dieser Anstieg ergibt sich vor allem aus der verstärkten Förderung der Leis-
tungen bei außergewöhnlichen Belastungen (2011: 7.434.879 €; 2012: 8.738.951 €). Die Förderung von Integrationsprojekten 
ist verdoppelt worden (2011: 2.161.321 €; 2012: 4. 259.464 €). Die Leistungen an schwerbehinderte Menschen sind leicht ge-
stiegen (2011: 2.712.424 €; 2012: 3.067.823 €). Allein die Förderung der notwendigen Arbeitsassistenz stieg um 303.697 €. Die 
personelle Verstärkung der Integrationsfachdienste (IFD) war auch 2012 ein wesentlicher Investitionsfaktor (2011: 5.060.239€; 
2012: 5.729.025 €). Darüber hinaus wurden Werkstätten und Wohnheime für behinderte Menschen gefördert (2011: 689.616€; 
2012: 1.255.856 €).
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Integrationsamt fördert gehörlosen 
Wissenschaftler
Dr. Ingo Barth ist gehörlos und studierte Phy-
sik an der TU Berlin. Als erster Gehörloser in 
Deutschland promovierte er dort in Theoreti-
scher Chemie und wurde als Forscher bereits 
mehrfach ausgezeichnet. Er forscht heute am 
Max-Born-Institut in Berlin-Adlershof. Neben 
seiner Arbeit engagiert sich Dr. Barth für die 
Weiterentwicklung der Gebärdensprache, 
insbesondere für die Erweiterung von wis-
senschaftlichen und technischen Zeichen in 
der Gebärdensprache und den Aufbau einer 
„European DeafUniversity“, an der Studieren-
de mit Gebärdensprache unterrichtet werden 
sollen. Auf wissenschaftlichen Konferenzen, 
Seminaren und Teamsitzungen ist Dr. Barth 
auf Unterstützung angewiesen, welche ihm in 
Form einer Arbeitsassistenz bzw. der Stellung 
von Gebärdensprachdolmetschern bereits 
seit 2006 aus Mitteln der Ausgleichsabgabe 
gewährt wird. 

Begleitende Hilfe im Arbeitsleben
Die Maßnahmen der begleitenden Hilfe sind 
darauf ausgerichtet, behinderungsbeding-
te Nachteile auszugleichen. Dabei handelt 
es sich um Leistungen an schwerbehinderte 
Menschen sowie deren Arbeitgeber, die För-
derung von Integrationsprojekten und die 
Finanzierung der Integrationsfachdienste 
(IFD). Umfang und Höhe der Leistungen be-
stimmen sich nach dem Einzelfall und werden 
bedarfsabhängig gewährt. Das LAGeSo er-
bringt diese Leistungen allerdings erst, wenn 
ein Träger der Rehabilitation für die gleiche 
Leistung nicht vorrangig zuständig ist. Allein 
mit finanziellen Leistungen sind Probleme 
schwerbehinderter Menschen im Arbeitsleben 
oft nicht zu lösen. Deshalb sind Beratung und 
Information ganz wesentliche Bestandteile 
der begleitenden Hilfe. Neben dem Techni-
schen Beratungsdienst (TBD) des Integrati-
onsamtes werden für die Erfüllung dieser Auf-

gaben die IFD hinzugezogen. Der TBD berät 
schwerbehinderte Arbeitnehmer sowie Arbeit-
geber. Er erstellt Gutachten, wenn es um die 
behinderungsgerechte Gestaltung von neuen 
Arbeitsplätzen und die Sicherung bestehender 
Arbeitsplätze geht. Bei allen übrigen berufli-
chen Problemen, die eine Behinderung mit 
sich bringen kann, helfen die IFD. 

Schaffung von Ausbildungs- und  
Arbeitsplätzen 
Die Förderung von Arbeitgebern, die auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt Beschäftigungs-
verhältnisse für schwerbehinderte Menschen 
schaffen, ist eine wesentliche Aufgabe. Dabei 
werden behinderungsbedingt notwendige 
Investitionen grundsätzlich vollständig fi-
nanziert. An den Investitionen, die nicht im 
Zusammenhang mit der Behinderung eines 
Beschäftigten stehen, muss sich der Arbeit-
geber in der Regel mit einem Anteil von 20% 
beteiligen. Mit Hilfe von Zuschüssen und Dar-
lehen an Arbeitgeber konnten für schwerbe-
hinderte und gleichgestellte Menschen 134 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze geschaffen 
werden (2011: 202). Hinzu kommen neue 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze, die im Rah-
men von Sonderprogrammen wie „Schwerbe-
hinderten-Joboffensive Berlin 2010“ (88) und 
„Initiative Inklusion“ (43) finanziert wurden. 
Insgesamt förderte Berlin 2012 die Schaffung 
von 265 Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
(2011: 302). 

Integrationsprojekte
Es gibt drei Formen von Integrationsprojek-
ten: Integrationsunternehmen, unterneh-
mensinterne Integrationsbetriebe und Integ-
rationsabteilungen. In Integrationsprojekten 
arbeiten Menschen mit und ohne Behinde-
rung zusammen. Der Anteil der schwerbehin-
derten Menschen beträgt mindestens 25 % 
und soll 50 % nicht übersteigen. Es handelt 
sich um schwerbehinderte Menschen, die nur 
geringe Chancen haben, auf dem allgemei-
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nen Arbeitsmarkt eine Beschäftigung zu fin-
den. Zu diesem Personenkreis gehören über-
wiegend Menschen mit einer geistigen oder 
seelischen Behinderung sowie Menschen mit 
einer schweren Sinnes-, Körper- oder Mehr-
fachbehinderung. In Integrationsprojekten 
werden sie ausgebildet, beschäftigt und ar-
beitsbegleitend betreut. 2012 förderte das 
Integrationsamt 33 Projekte (2011: 31), davon 
29 Integrationsunternehmen und 4 Integrati-
onsabteilungen. 

Besonderer Kündigungsschutz
Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass Arbeit-
geber, die das Arbeitsverhältnis mit einem 
schwerbehinderten Menschen kündigen wol-
len, grundsätzlich die Zustimmung des Integ-
rationsamtes benötigen. Geschützt wird da-
bei vor Kündigungen, die im Zusammenhang 
mit der Behinderung stehen. Dabei gilt es 
den Sachverhalt zu ermitteln, die Beteiligten 
zu hören und eine Entscheidung zu treffen. 
Alle Möglichkeiten, das gefährdete Beschäfti-
gungsverhältnis zu erhalten, werden geprüft 
und ausgeschöpft. Die finanziellen Leistun-
gen sowie Beratung und Betreuung sind die 
wesentlichen Hilfen, das Arbeitsverhältnis 
zu erhalten. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
schwerbehinderte Arbeitnehmer unkündbar 
sind. Die neutrale Rolle des Integrationsam-
tes verpflichtet es, zwischen den Interessen 
des Arbeitgebers und des schwerbehinderten 
Beschäftigten sorgfältig abzuwägen. 

Integrationsfachdienste (IFD)
IFD sind Dienste Dritter, die seit 2005 durch 
das Integrationsamt flächendeckend vor-
gehalten und finanziert werden. Sie können 
sowohl vom schwerbehinderten Menschen als 
auch vom Arbeitgeber hinzugezogen werden. 
Die Kernaufgabe der IFD ist die Sicherung der 
Beschäftigung von besonders betroffenen 
schwerbehinderten Menschen. Berlin verfügte 
2012 über 12 IFD: 

 Sechs regional ausgerichtete - für alle Be-
hinderungsarten 
 Einen Fachdienst für gehörlose und hörbe-
hinderte Menschen
 Einen für den Übergang schwerbehinderter 
Schüler auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
 Einen für den Übergang aus der Werkstatt 
für behinderte Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt
 Drei Fachdienste im Bereich Berufsorientie-
rung der Initiative Inklusion.
Die Arbeit der IFD wurde 2012 in hohem Maße 
nachgefragt: 6.499 schwerbehinderte, behin-
derte und von Behinderung bedrohte Men-
schen wurden beraten sowie längerfristig 
betreut (2011: 5.416).

Initiative Inklusion
Ende 2011 startete das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales die Initiative Inklusi-
on, die Teil des Nationalen Aktionsplans der 
Bundesregierung ist. Die Maßnahmen der 
Initiative Inklusion werden in den Bundeslän-
dern umgesetzt. Sie orientieren sich an den 
Forderungen der UN-Behindertenrechtskon-
vention und berücksichtigen die Regelungen 
des Schwerbehindertenrechts. Ziel ist es, 
mehr reguläre Beschäftigungsverhältnisse 
für besonders betroffene schwerbehinderte 
Menschen zu schaffen. Das Bundesarbeits-
marktprogramm wird mit 100 Mio. € geför-
dert, 4,5% davon entfallen auf Berlin. 

Was heißt das für Berlin?
 Berufsorientierung: 900 Schüler beim Über-
gang von der Schule auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu fördern und zu begleiten 
 Betriebliche Ausbildung: 59 betriebliche 
Ausbildungsplätze in Unternehmen des allge-
meinen Arbeitsmarktes zu schaffen
 Schaffung von Arbeitsplätzen: 181 sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze für äl-
tere, arbeitslose schwerbehinderte Menschen 
zu schaffen

Es werden Dienstleistungen in 
den Bereichen Gastronomie, 
Partyservice, Gebäudereinigung, 
Garten- und Landschaftsbau, 
Wäscherei und Büroservice er-
bracht. 2012 fanden 1.037 Men-
schen in Integrationsprojekten 
des Landes Berlin Beschäftigung 
(2011: 1.261), 578 davon waren 
besonders betroffene schwerbe-
hinderte Menschen (2011: 573). 

2012 gingen im Integrationsamt 
1.187 Anträge auf Zustimmung 
zur Kündigung eines schwerbe-
hinderten Menschen ein (2011: 
1.200). Abschließend bearbei-
tet wurden 1.163 Verfahren. In 
27,2 % der Fälle konnte das Ar-
beitsverhältnis eines schwerbe-
hinderten Menschen durch den 
besonderen Kündigungsschutz 
erhalten werden (2011: 18,5 %). 
Die Kündigungsursachen waren 
zu 45,5 % betriebsbedingt, zu 
31,5 % personenbedingt und zu 
23,0 % verhaltensbedingt.
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Praktische Umsetzung der Initiative Inklusion 
Für die Umsetzung der Initiative Inklusion hat 
Berlin als erstes Bundesland die Kooperati-
onsvereinbarungen zu allen drei Maßnahmen 
unterzeichnet und die Fördersumme aus Mit-
teln der Ausgleichsabgabe aufgestockt. 2012 
wurde die Maßnahme Berufsorientierung an 
75 Schulstandorten umgesetzt. Es wurden 
254 Kompetenzanalysen und 160 Berufswe-
gekonferenzen sowie 52 betriebliche Praktika 
durchgeführt. 43 sozialversicherungspflich-
tige Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse 
konnten geschaffen werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Aufklärungs- und Schulungsmaßnahmen 
bieten vielseitige Möglichkeiten, Arbeitgeber, 
Schwerbehindertenvertretungen, Betriebs- 
und Personalräte sowie sonstige betriebliche 
Funktionsträger über die Förderung der be-
ruflichen Chancengleichheit von schwerbe-
hinderten Menschen zu informieren. Diese 
Leistungen erbringt das Integrationsamt im 
Rahmen der begleitenden Hilfe im Arbeitsle-
ben.

Schulungen
Die Durchführung von Bildungsseminaren 
verfolgt das Ziel, die beschriebene Zielgrup-
pe des Integrationsamtes umfassend zum 
Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX) zu 
schulen und praktische Handlungskompe-
tenzen zu vermitteln. Die Ansprechpartner 
schwerbehinderter Beschäftigter sollen befä-
higt werden, Problemlösungen weitestgehend 
ohne fremde Hilfe zu erarbeiten. Die Lehr-
gänge zum Schwerbehindertenrecht sowie zu 
Themen wie „Schwerbehinderte Menschen 
und Mobbing“, „Der Integrationsfachdienst“, 
„Betriebliches Eingliederungsmanagement“, 
etc. werden im LAGeSo angeboten. In 2012 
fanden die Schulungen verstärkt vor Ort in 
Berliner Unternehmen und Behörden statt, 
z.B. im Jobcenter Treptow-Köpenick, bei Vat-
tenfall, Nokia Siemens Networks oder im Bun-
desministerium des Innern. 

Fachpublikationen
Die Erstellung von Fachpublikationen ist ein 
Mittel, durch gezielte Informationen die Si-
tuation von schwerbehinderten Menschen 
zu verbessern. Die Publikationen des Integ-
rationsamtes werden quartalsweise an 1.200 
Unternehmen und Organisationen versandt.

Messen und Veranstaltungen
Die Teilnahme an Messen und Veranstaltun-
gen 2012 bot weitere Möglichkeiten, die in-
teressierte Öffentlichkeit über die Förderung 
der beruflichen Teilhabe von Menschen mit 
Schwerbehinderung aufzuklären. Besonders 
zielführend war die Durchführung des Infor-
mationstages „Einfach gute Arbeit - Teilhabe 
für alle“. Organisiert wurde die Veranstal-
tung von der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Werkstätten für behinderte Menschen, 
in Kooperation mit dem LAGeSo und richte-
te sich an Eltern, Lehrer und an Betreuende 
von schwerbehinderten jungen Menschen. 
Ziel war es, Menschen mit Behinderung und 
den Beratungsdiensten individuelle Wege der 
beruflichen Teilhabe von schwerbehinderten 
Schülern aufzuzeigen.

Integrationspreis 2012
Die Senatsverwaltung für Gesundheit und 
Soziales und das LAGeSo vergaben 2012 zum 
zehnten Mal den Integrationspreis an Un-
ternehmen, die schwerbehinderte Menschen 
vorbildlich beschäftigen oder ausbilden. Erst-
malig wurden drei Firmen in den Kategorien 
„Kleinunternehmen“, „Mittelständische Un-
ternehmen“ und „Großunternehmen“ mit 
dem jeweils in Höhe von 10.000 Euro dotier-
ten Preis ausgezeichnet. Die Gewinner des 
Integrationspreises 2012 waren:
 C. Ates Ihr Malermeister GmbH (Kategorie 
„Kleinunternehmen“)
 Herold Ingenieurgesellschaft für den Garten- 
und Landschaftsbau mbH & Co. KG (Kategorie 
„Mittelständische Unternehmen“)
 Deutsche Rentenversicherung Bund (Kate-
gorie „Großunternehmen“)

Bis Ende 2012 wurde zum Teil 
der Vermittlungsdienst der IFD 
finanziert. Hinzu kamen finan-
zielle Mittel durch die Aufträge 
der Rehabilitationsträger sowie 
die Vergütungen aus den Ver-
mittlungsscheinen der Agentur 
für Arbeit und der Jobcenter. Vor 
dem Hintergrund rechtlicher Än-
derungen sind die Integrations-
ämter bundesweit aus der Finan-
zierung der Vermittlungsdienste 
aus Mitteln der Ausgleichabgabe 
ausgestiegen. Das Land Berlin 
hat die Förderung der Vermitt-
lungsdienste mit Ablauf des 
31.12.2012 eingestellt. 
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Ausblick: Im Sinne der UN-Behin-
dertenrechtskonvention wurde 
der Berliner Integrationspreis 
im Jahr 2013 umbenannt in: „In-
klusionspreis – gleichberechtig-
te Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen“. 

Die Jubiläumsveranstaltung fand am 10. 
Dezember 2012 im Rahmen eines Festaktes 
im Roten Rathaus statt. Der Senator für Ge-
sundheit und Soziales, Mario Czaja  und der 
Präsident des LAGeSo, Franz Allert, würdigten 
Unternehmen, die bewusst schwerbehinderte 
Menschen beschäftigen, denn sie haben er-
kannt, dass auch Menschen mit Behinderung 
wichtige Leistungsträger unserer Gesellschaft 
sind.

Die große Zahl an sehr guten Bewerbungen 
veranlasste die Jury, zusätzlich ein Unterneh-

men mit dem Sonderpreis auszuzeichnen. Der 
Preis in dieser Kategorie ging an die Berliner 
Stadtreinigungsbetriebe (BSR). Bemerkens-
wert ist die besondere soziale Verantwortung 
der BSR in der Ausbildung von jungen Men-
schen mit Behinderung und in der Sicherung 
der Beschäftigungsverhältnisse von älteren 
schwerbehinderten Mitarbeitern.

Die Gewinner des Integrationspreises: oben links: C. Ates Ihr Malermeister GmbH; oben rechts: Herold Ingenieurgesellschaft für den Garten- und Landschaftsbau mbH & 
Co. KG; unten links: Deutsche Rentenversicherung Bund 
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Rehabilitierung
Doppeltes Jubiläum – 
20 Jahre StrRehaG und fünf Jahre besondere Zuwendung für Haftopfer

Hintergrundinfo

Artikel 17 des Einigungsvertrages sieht vor, 
dass alle Personen, die Opfer politischer 
Verfolgung in der DDR geworden sind, reha-
bilitiert werden. Das vor über 20 Jahren am 
4. November 1992 in Kraft getretene Straf-
rechtliche Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 
stellt den Beginn der Rehabilitierungen dar. 
Rechtsstaatswidrige Entscheidungen über 
Freiheitsentziehungen deutscher Gerichte in 
der DDR konnten aufgehoben und die Betrof-

fenen rehabilitiert und entschädigt werden. 
Sie erhielten Anspruch auf die Kapitalentschä-
digung, die zum damaligen Zeitpunkt 300 DM 
bzw. 550 DM pro angefangenen Haftmonat 
betrug. 2000 wurde die Kapitalentschädigung 
auf einheitlich 600 DM, heute 306,78 € erhöht. 
Obwohl inzwischen 20 Jahre vergangen sind, 
stellen immer noch mehrere hundert Perso-
nen jährlich einen Antrag auf strafrechtliche 
Rehabilitierung und Gewährung der Kapital-
entschädigung. 

Leistungen 2012
Anträge auf Gewährung der Kapitalentschädigung: 21.798, davon erledigt 21.669

Anträge auf Gewährung der Nachzahlung: 9.431, davon erledigt 9.429

Entschädigungsleistungen seit 2000: 38,3 Mio. €

Antragsfrist: 31.12.2019

Anträge auf Gewährung der Besonderen Zuwendung für Haftopfer: 11.672, davon erledigt 11.556

Aktuelle Zahlfälle: 7.296

Auszahlungen gesamt: 124.431.604,00 €

Antragsfrist: keine
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Auch im Jahr 2012 hat sich die Artothek der 
Sozialen Künstlerförderung weiter entwickelt 
und Erfolge erzielt. Zwar hat sich eine Rea-
lisierung einer Zusammenlegung mit dem  
Kunstarchiv Beeskow im Jahre 2014/2015 
zunächst als nicht tragfähig erwiesen, da der 
Antrag auf Förderung der investiven Ausga-
ben aus europäischen Strukturfondsmittel 
abgelehnt wurde. Gleichwohl wurde zusam-
men mit der brandenburgischen Landesre-
gierung ein zweiter Anlauf gestartet, der mit 
einem neuen Förderantrag zum Erfolg in den 
Jahren 2016/2017 führen soll. Unabhängig 

Artothek der Sozialen Künstlerförderung
davon beschreitet die Artothek, unter Ein-
bindung von Hochschulen und Universitäten, 
neue Wege, die eine weitere Erhöhung der 
Mieteinnahmen zum Ziel haben. Allein die 
Mieteinnahmen konnten 2012 um rund 13 % 
auf knapp 90.000 Euro gesteigert werden. Die 
Zielsetzung von 100.000 Euro Einnahmen und 
die völlige Deckung der Sachausgaben wird 
weiterhin angestrebt. 
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VERSORGUNG
Im Aufgabenbereich der Versorgung kümmern sich die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des LAGeSo unter anderem 
darum, die Folgen verschiedener Arten von Ereignissen im 
Rahmen der „Sozialen Sicherung“ auszugleichen, individuelle 
Entschädigungsleistungen an besonders Betroffene zu leisten 
sowie grundsätzlich um Schwerbehindertenangelegenheiten.

© muro - Fotolia.com
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Soziales Entschädigungsrecht (SER)
Länderübergreifenden Qualitätszirkel zum SGB IX initiiert

Auf der Tagung der Leiterinnen und Leiter 
der Versorgungsverwaltungen 2011 wurde 
durch die Teilnehmer angeregt, einen länder-
übergreifenden Qualitätszirkel zum SGB IX zu 
initiieren. An der Auftaktveranstaltung im Ok-
tober 2012 beim Landesamt für Soziales und 
Versorgung  Brandenburg in Potsdam haben 
unter Leitung des Landes Brandenburg ne-
ben dem Land Berlin auch die Länder Bayern, 
Sachsen, Nordrhein–Westfalen, Mecklenburg–
Vorpommern, Niedersachen und Hamburg 
teilgenommen. Im Zuge einer Bestandsauf-
nahme wurde ermittelt, welche Grundzahlen 

in den jeweiligen Bundesländern bereits erho-
ben werden und inwieweit hier eine möglichst 
einheitliche Erhebung bereits erfolgt bzw. er-
folgen müsste. Im März 2013 fand in Potsdam 
die Anschlussveranstaltung statt, auf der be-
schlossen wurde, dass nunmehr die jeweiligen 
Teilnehmerländer für sich die Möglichkeiten 
der Finanzierung einer externen Begleitung 
des Vergleichsringes prüfen. Geplant ist im 
Juni 2013 mit der Entwicklung steuerungsre-
levanter Kennzahlen zu beginnen möglichst 
unter externer Begleitung durch die KGSt .

 

Fachverfahren OSAV Web geht in den Echtbetrieb 
(Online Schwerbehinderten Antragsverfahren)
Im Juni 2012 war es soweit: Das neue Fach-
verfahren „OSAV web“ löste das bisherige 
Online Verfahren nach über 13 Jahren für die 
Bearbeitung der Anträge nach dem SGB IX ab. 
Vorrangiges Ziel bei der Implementierung ei-
nes modernen, webbasierten Verfahrens  war 
die ganzheitliche Bearbeitung aller Beteiligten 
im Schwerbehindertenfeststellungsverfahren 
in einem zentralen Programm. Dazu gehörte 
die Einbindung der externen Gutachter über 
das Web ebenso wie der ärztliche Dienst, der 
Widerspruchs- und der Klagebereich. Alle be-
teiligten Bereiche können über den Internet-
browser auf eine zentrale Datenbank zugrei-
fen und es wird mit Barcodes gearbeitet. 
Damit in der Umstellungsphase von alt 
auf neu kein Bearbeitungschaos entstand, 
brauchte es einen Plan. Das 3-Phasen-Modell 
zur Einführung von OSAV Web wurde gebo-
ren. Ziel war es, die Umstellung auf das neue 
Fachverfahren in drei Monaten zu bewältigen, 
um möglichst schnell wieder im Regelbetrieb 
arbeiten zu können. 
In der ersten Phase (die Vorbereitung auf die 
Datenmigration) wurden über einen  Zeit-
raum von sechs Wochen möglichst viele Vor-

gänge im alten Verfahren abgeschlossen, so 
dass Arbeitsschritte im neuen Fachverfahren 
nicht wiederholt werden müssen. 
Eine besondere Herausforderung stellte die 
zweite Phase dar, die Datenmigration. Per-
sonen- und Bestandsdaten aller rd. 594.000 
Bestandsfälle sowie alle damit verbundenen 
Daten wurden in das neue Fachverfahren 
übertragen. Während der Datenübertragung 
war keine Bearbeitung möglich; weder im 
alten noch im neuen Fachverfahren und das 
Versorgungsamt musste für eine Woche ge-
schlossen werden. In dieser Zeit wurden alle 
beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im neuen Fachverfahren geschult. 
Die dritte Phase kennzeichnete das Arbeiten 
mit dem neuen Fachverfahren, wobei allein 
sechs Wochen die Aufarbeitung der in der 
Vorbereitungs- und Migrationsphase liegen 
gebliebenen Vorgänge dauerte.  
Wie in jedem großen Projekt ging auch bei uns 
nicht alles glatt. Probleme gab es  z.B. bei der 
Migration von Bescheiden im pdf-Format oder 
bei der Aktenanforderung aus dem Archiv. Die 
Anwendungsbetreuer aus den betroffenen Ar-
beitsgruppen und Fachbereichen trafen sich 
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regelmäßig um Probleme, Erfahrungen und 
Fragen auszutauschen. Viele Ideen und Anre-
gungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
konnten gesammelt, an die Entwicklerfirma 
weitergegeben und bereits umgesetzt wer-

den. Das neue Verfahren arbeitete von Beginn 
an in guten Reaktionszeiten und ohne die be-
fürchteten Systemabstürze, und inzwischen 
arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ganz selbstverständlich damit. 

Opferentschädigungsrecht

Modellprojekt Traumaambulanzen gestartet

Zum 1. Januar 2012 startete das Modellpro-
jekt Traumaambulanzen für Gewaltopfer in 
Berlin. In zwei Ambulanzen können dann Op-
fer von Gewalt und deren Angehörige schnell 
nach einer Gewalttat psychotherapeutisch 

versorgt werden. Mit dieser niedrigschwel-
ligen Hilfe sollen chronische Belastungsstö-
rungen und psychische Spätfolgen bei den 
Betroffenen vermieden werden.

Informationsflyer 



60

Zwei Ambulanzen wurden an renommierten 
Berliner Instituten eingerichtet:

1. Eine Traumaambulanz für erwachsene 
Gewaltopfer an der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik im St. Hedwig-Krankenhaus.

2. Eine Traumaambulanz für Kinder und 
Jugendliche an der Klinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und Psychotherapie des Kin-
der- und Jugendalters der Charité – Universi-
tätsmedizin Berlin.
Dieses neue Angebot in Berlin wird für zu-
nächst zwei Jahre auf Grundlage des Opfer-
entschädigungsgesetzes (OEG) durchgeführt. 
Die Erstintervention wird im Rahmen von bis 
zu fünf Erstbehandlungssitzungen angebo-
ten. In besonders schwierigen Fällen ist es 
möglich bis zu weiteren 10 Stunden zu ge-
währen. 
Unterstützt von einer gezielten Öffentlich-

keitsarbeit des LAGeSo und der Kliniken wur-
de dieses Angebot schnell bekannt und in An-
spruch genommen.
In 2012 nutzten bereits 175 Antragstellerin-
nen und Antragsteller nach dem OEG die Mög-
lichkeit der psychotherapeutischen Erstver-
sorgung in der Traumaambulanz, davon 123 
Erwachsene und 52 Kinder und Jugendliche. 
Diese Betroffenen waren Opfer von Überfäl-
len, Sexualstraftaten, schweren Körperverlet-
zungen, aber auch unmittelbare Zeugen von 
Tötungsdelikten.
Anknüpfend an diesen erfolgreichen Auftakt 
nimmt das LAGeSo  derzeit an einem vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
geförderten Evaluationsprojekt zu Trau-
maambulanzen teil, das insbesondere die Ef-
fektivität einer derartigen Sofortintervention 
untersucht. 

Schwerbehindertenrecht

Menschen mit Behinderung

In Berlin lebten 2012 insgesamt 579.778 Men-
schen mit Behinderungen (2011: 593.935). 
187.440 (2011: 188.222) davon mit einem 
Grad der Behinderung (GdB) von 20 bis 40 
im Sinne des Neunten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB IX). 392.338 Menschen sind mit einem 
GdB von 50 bis 100 als schwerbehindert 
anerkannt (2011: 405.713). Einen gültigen 
Schwerbehindertenausweis besitzen 345.286 
Menschen in Berlin (2011: 351.751).
In 2012 belief sich die Zahl der Anträge auf 
Feststellung einer Behinderung nach dem 
SGB IX mit insgesamt 72.609 fast gleich auf 
der Höhe des Vorjahres (72.638). Davon wa-
ren 32.259 Erstfeststellungsanträge (35.096 ) 
und 40.350 Neufeststellungsanträge (37.542). 
7.242 Neufeststellungen wurden von Amts 

wegen eingeleitet (8.909). 
Insgesamt wurden in 2012 73.831 Anträge 
beschieden (84.857), was einem Erledigungs-
rückgang von 13 v.H. entspricht. Hauptur-
sache ist dabei die Einführung des neuen 
Fachverfahrens OSAV Web und die damit ver-
bundenen Umstellungs- und Schulungsmaß-
nahmen. 
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Art und Anzahl der zuerkannten Merkzeichen
 2012 2011
G  (gehbehindert) 156.307 162.609
aG  (außergewöhnlich gehbehindert) 26.021  28.401
H  (hilflos) 33.164  34.363
Bl  (blind) 3.333  3.440
RF  (Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht) 41.140  43.364
B  (ständige Begleitung) 84.581  87.884
Gl  (gehörlos) 3.323  keine Zahl
T  (Berechtigung zur Teilnahme am Sonderfahrdienst) 24.732 keine Zahl

KundenCenter

Ein Gespräch aus London - Die Gebärdensprechstunde für Gehörlose

In Berlin leben ca. 1.885 Menschen mit dem 
Merkzeichen „Gl“ (Gehörlos). Für diese gibt es 
seit September 2010 neben der Möglichkeit, 
einer persönlichen Gebärdensprechstunde am 
1. Donnerstag des Monats im KundenCenter, 
jeden Dienstag von 14.00 - 16.00 Uhr ein On-
lineangebot über Skype. Dafür steht eine ge-
bärdenkompetente Mitarbeiterin des LAGeSo 
zur Verfügung. Dieses besondere Angebot 
wurde im Jahr 2012 von 79 gehörlosen Berli-

nern und Berlinerinnen wahrgenommen. Ein 
Anruf kam sogar aus London; ein dort leben-
der gehörloser Berliner informierte sich zum 
neuen Schwerbehindertenausweis im Scheck-
kartenformat. 

Ein Videogespäch über Skype in Gebärdensprache

© yvart - Fotolia.com
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WEITERE EINRICHTUNGEN
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Informationen zu wei-
teren Einrichtungen, welche dem Landesamt für Gesundheit 
und Soziales angeschlossen sind. Hierzu zählen unter ande-
rem die Deutsche Dienststelle (WASt) sowie die Stiftung Inva-
lidenhaus. 
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Die Deutsche Dienststelle für die Benachrich-
tigung der nächsten Angehörigen der eheme-
ligen deutschen Wehrmacht (WASt) wird als 
eine Behörde des Landes Berlin geführt und 
ist dem Landesamt für Gesundheit und Sozi-
ales zugeordnet. Sie arbeitet auf Grundlage 
von Vorschriften des Personenstandswesens 
sowie zahlreicher Kriegsfolgegesetze. Der 
Dienststelle werden ihre Haushaltsmittel in 
voller Höhe vom Bund erstattet. Seit 2012 
liegt die finanzielle Zuständigkeit beim Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM). Zu den Aufgaben gehören 

Deutsche Dienststelle (WASt)

unter anderem die Ausstellung der Kriegs-
sterbefallanzeigen an die zuständigen Stan-
desämter, die Bearbeitung der Anfragen von 
Amtsgerichten zu Todeserklärungsverfahren 
und von so genannten „Kriegskindern“ nach 
ihren leiblichen deutschen Vätern zur Vater-
schaftsklärung sowie Auskünfte und gutach-
terliche Stellungnahmen im Zusammenhang 
mit der strafrechtlichen Verfolgung von na-
tionalsozialistischen Gewaltverbrechen zu 
nationalen und internationalen Amts- und 
Rechtshilfeersuchen. 

Ergebnisübermittlungen 2012 nach Auskunftsarten

1) Die Rubrik Vorgänge umfasst die Anzahl der abgeschlossenen Anträge. Ein Vorgang kann mehrere Bearbeitungsfälle 
beinhalten
2) Die Rubrik Bearbeitungsfälle umfasst die Anzahl der im Rahmen der abgeschlossenen Vorgänge überprüften Personen 
bzw. der angefragten Sachverhalte.

Auch 68 Jahre nach Kriegsende wird weiterhin 
nach vermissten Angehörigen der ehemaligen 
deutschen Wehrmacht gesucht, es gelten noch 
immer ca. eine Million Soldaten als vermisst. 
Die Vielfalt der von der WASt verwalteten 
Unterlagen ermöglicht es, nahezu zu allen 
Fragestellungen, die im Zusammenhang mit 
dem Zweiten Weltkrieg stehen, Stellung zu 
nehmen. Selbst wenn es darum geht, Solda-
tenschicksale aus der Zeit des Ersten Welt-

krieges zu klären, kann vielen Antragstellern 
geholfen werden. 
In 2012 wurden 32.844 Anträge mit insgesamt 
116.366 Bearbeitungsfällen, davon 92.442 
personenbezogene und 23.924 sachbezoge-
ne, abgeschlossen. Die nachfolgende Über-
sicht zeigt, auf welche Art von Unterlagen bei 
Recherchen zurückgriffen werden kann.
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Akten- und Karteikartenmaterial

Bild links: Zentralkartei; Bild oben: Personalunterlagen;  
Bild unten: Das Dienstgebäude der WAStFo
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Stiftung Invalidenhaus Berlin

Filmaufnahmen des rbb - Andreas Ulrich moderiert die Sendung „96 Stunden“

Die von Friedrich dem Gro-
ßen im Jahre 1748 gegrün-
dete Stiftung Invalidenhaus 
Berlin wird heute vom Lan-
desamt für Gesundheit und 
Soziales verwaltet. Vor-
stand und gesetzlicher Ver-
treter dieser rechtsfähigen 
Stiftung des öffentlichen 
Rechts ist der Präsident des              
Landesamtes für Gesund-
heit und Soziales. Seit 1999 
ist die Bewirtschaftung und 
Verwaltung des bewegli-
chen und unbeweglichen 
Stiftungsvermögens einem 
Geschäftsbesorger übertra-
gen worden.

Aufgabe der Stiftung ist 
es, Wohnraum an renten-
berechtigte Kriegsbeschä-
digte oder subsidiär an 
Schwerbehinderte zu ver-
geben. Die Wohnsiedlung 
in Berlin - Frohnau besteht 
aus 51 Häusern mit 180 
Wohnungen in 49 Mehr-
familienhäusern, einem 
Gemeinschaftshaus, einer 
Versehrtensporthalle und 
Nebengebäuden (Werkstatt 
und Garagen).

Fo
to

 ©
 L

AG
eS

o
Mit Zuwendungen des Landes Berlin und der 
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin so-
wie mit stiftungseigenen Mitteln konnten in 
2012 die begonnenen Modernisierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen fortgesetzt wer-
den. Vier Wohnungen wurden komplett in 
den Gewerken Maler, Fliesenleger, Elektrik, 
Fußboden, Heizung und Sanitär saniert. Je 
Wohnung wurden durchschnittlich 21.000 € 
aufgewendet. Weitere elf Wohnungen wur-
den teilsaniert. Hier wurden die Wohnungen 
größtenteils malermäßig instandgesetzt bzw. 
wurden Arbeiten an den Sanitäreinrichtungen 
oder Fußböden durchgeführt. Im Durchschnitt 
wurden je Wohnung 10.000 € für die Sanie-
rung aufgewendet. Auch die komplexe Da-

chinstandsetzung wurde 2012 an zwei Häu-
sern fortgeführt.
Auf Grund von erheblichen Bauschäden und 
der ausgefallenen Haustechnik, musste die 
Turnhalle der Invalidensiedlung im Jahr 2011 
stillgelegt werden. Durch die Initiative der 
Hauptnutzer, der Behinderten-Sport-Freunde 
Frohnau e.V., konnte der Rundfunk Berlin-
Brandenburg (RBB) zur Instandsetzung der 
Turnhalle gewonnen werden. Im Rahmen 
der Sendung „ZIBB 96 Stunden“ wurde mit 
Beteiligung von Sponsoren und freiwilligen 
Helfern die Turnhalle vom 15. bis zum 19. 
Oktober 2012 in wesentlichen Teilen wieder 
instandgesetzt. Die Außenanlage mit dem da-
zugehörigen Sportplatz wurde von Wildwuchs 
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befreit. Auf der Rasenfläche wurde Rollrasen 
aufgebracht. 
Die Geld- und Sachspenden beliefen sich auf 
rund 42.000 €. Dabei nicht berücksichtigt, 
sind die Arbeitsleistungen der vielen freiwil-
ligen Helfer. Die Stiftung Invalidenhaus Ber-
lin beteiligte sich mit der Instandsetzung der 
Heizungsanlage, der gesamten Elektroanlage 
sowie mit weiteren baubegleitenden Maß-
nahmen in Höhe von ca. 54.000 €. Im Ergeb-
nis konnte die Turnhalle im November 2012 
wieder zur Nutzung für den Behinderten- und 

Breitensport freigegeben werden.
Der Vorstand der Stiftung Invalidenhaus hat 
am 20. Juli traditionsgemäß wieder einen 
Kranz an der Erinnerungsstätte von Oberst 
Staehle in der Frohnauer Invalidensiedlung 
niederlegt. Mit dieser Kranzniederlegung 
wurde an die Frauen und Männer des Wi-
derstands im Dritten Reich gedacht. Oberst 
Wilhelm Staehle, der letzte Kommandant der 
Invalidensiedlung, und seine Frau Hildegard 
waren aktive Widerstandskämpfer.

Die Umkleideräume und Duschen vor und nach den Renovierungsarbeiten
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Sommerfest im Invalidenhaus

Aus Anlass des 300. Geburtstages von Friedrich dem Großen hat die Stiftung an Ihren Gründer 
erinnert und alle Bewohner und interessierte Freunde, Bekannte und Nachbarn am 23. Septem-
ber 2012 zu einem Spät-Sommer-Fest eingeladen. Teil des Programms waren Führungen durch 
die Invalidensiedlung und ein Vortrag zur Geschichte der Stiftung Invalidenhaus Berlin. Es gab 
auch zu Essen und Trinken, Musik sowie ein Quiz mit Preisen.

oben links: Herr Sternbeck beim Vortrag; oben rechts: Kindergarten „Wurzelkinder“, unten: Besucher des Sommerfestes
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Jahresbericht LAGeSo —  Weitere Einrichtungen

Städtepartnerschaft Berlin-Moskau / Internationale Kontakte
Die Metropolen Berlin und 
Moskau verbindet eine 
Städtepartnerschaft, die 
seit 22 Jahren besteht. Ge-
biete wie Wirtschaft, Um-
weltschutz, Soziales, Be-
schäftigung, etc. sind feste 
Bestandteile dieser Koope-
ration. Der Präsident des 
LAGeSo Franz Allert ist Mit-
glied im Gemeinsamen Aus-
schuss Berlin-Moskau und 
leitet die Zusammenarbeit 
im Bereich Soziales. Zwei-
mal jährlich - abwechselnd 
in Berlin und in Moskau - 
finden Fachseminare statt. 
Die beidseitig gewinnbrin-
gende Partnerschaft des 
Bereichs Soziales ist vom 
gegenseitigen Vertrauen 
geprägt und trägt zur Ent-
wicklung der deutsch-russi-
schen Beziehungen bei. 

Senator Czaja setzt auf Intensivie-
rung der Kooperation mit Moskau
Anfang Juli 2012 fand das 9. Soziale Seminar 
in Moskau statt. Unter der Leitung des Sena-
tors für Gesundheit und Soziales, Mario Cza-
ja, tauschte sich die Berliner Delegation mit 
ihren russischen Partnern über die aktuellen 
Entwicklungen auf den Gebieten Gesundheits- 
und Sozialwesen aus. Ein Fachaustausch mit 
Moskauern Experten zum Themenkomplex 
Tuberkuloseerkrankungen stand ebenso auf 
dem Besuchsprogramm wie die Besichtigung 
sozialer und medizinischer Einrichtungen. 

Im Bereich Soziales wurde vereinbart, den 
erfolgreichen Fachaustausch zur Teilhabe 
schwerbehinderter Menschen fortzusetzen 
und die Kooperation im Gesundheitsbereich 
zu intensivieren. So sieht die Moskauer Re-
gierung vor, sämtliche medizinische Einrich-
tungen in den kommenden Jahren mit mo-
dernster Technik auszustatten. „Die daraus 
resultierende Notwendigkeit, Fachärzte zu 
schulen, ist eine enorme Herausforderung 
für die Verantwortlichen des Moskauer Ge-
sundheitswesens. Dieses Vorhaben möchte 
ich unterstützen - Berlin bietet dafür solide 
Voraussetzungen“, deklarierte Senator Czaja.

Der Abschluss einer neuen Verein-
barung Soziales verpflichtet
Im September 2012 führte das LAGeSo unter 
der Leitung von Franz Allert das 10. Soziale 
Seminar in Berlin durch. Vladimir Petrosyan, 
Minister der Moskauer Regierung und Leiter 
des Sozialdepartements, sowie Repräsentan-
ten der Gesundheits- und Arbeitsverwaltun-
gen informierten ihre Berliner Amtskollegen 
über die Behindertenpolitik der russischen 
Hauptstadt. Der Fachaustausch widmete sich 
hauptsächlich dem Übergang von Integration 
zur Inklusion sowie der Rolle, die den Vertrau-
enspersonen schwerbehinderter Menschen 

in Betrieben bei diesem Prozess zukommt. 
Auch das Zusammenwirken von staatlichen 
Einrichtungen mit Nichtregierungsorganisa-
tionen stand auf der Agenda. Vorträge der 
Deutschen Rentenversicherung Bund und 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte 
boten den Seminarteilnehmern eine solide 
Plattform für Fachgespräche und Diskussi-
onen. Gekrönt wurde die Arbeit des Jubilä-
umsseminars mit der Unterzeichnung einer 
neuen Kooperationsvereinbarung Soziales 
durch Berlins Staatssekretärin für Gesund-
heit, Emine Demirbüken-Wegner und Minis-
ter Vladimir Petrosyan. Der Abschluss dieser 
Vereinbarung ist nicht nur ein Programm für 
langfristige Zusammenarbeit, viel mehr stellt 
sie Weichen für eine inklusivere Gesellschaft 
der Metropolen Berlin und Moskau. 

Moskauer Stiftung  
„Foundation Co-Integration“ 
Paradigmenwechsel in der Arbeit 
mit behinderten Menschen einge-
leitet
Die Partnerschaft mit der Moskauer Stiftung 
„Foundation Co-Integration“ besteht seit 
2010. Experten des LAGeSo und der Union 
Sozialer Einrichtungen (USE) begleiteten bis 
Ende 2012 das EU-geförderte Pilotprojekt „In-
tegrationsberater“, das die Gründung eines 
Integrationsdienstes für schwerbehinderte 
Menschen zum Ziel hatte. Als EU-Partner der 
Moskauer sozialen Stiftung bewerteten das 
LAGeSo und die USE das Projekt in Form von 
Stellungnahmen – einer jährlichen sowie einer 
abschließenden. Darüber hinaus unterstützte 
das LAGeSo die Durchführung von zwei Hos-
pitationen: Ende Mai 2012 hospitierten sechs 
Moskauer Integrationsberater in der USE und 
im November nahmen fünf Berater der USE 
am Erfahrungsaustausch in Moskau teil. Die 
Gesamtergebnisse des Projekts wurden im 
November 2012 auf der Abschlusskonferenz 
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in Moskau präsentiert. Olga Mikhaylova, 
Präsidentin der karitativen Stiftung, konnte 
eine sehr positive Bilanz ziehen und die er-
zielten Ergebnisse übertrafen die ursprüngli-
che Zielsetzung. Auf Beschluss der Regierung 
der Russischen Föderation wird das Modell 
des innovativen Integrationsdienstes auch 
in anderen Regionen Russland etabliert. In 
Würdigung des wissenschaftlichen und prak-
tischen Wertes der Projektergebnisse sowie 
bezugnehmend auf die Grundsätze der UN-
Behindertenrechtskonvention empfahl das 
LAGeSo, das Projekt auch international als 
best- practice-Beispiel eines Integrations-
dienstes bekannt zu machen.

Internationale Kontakte
Auf Anfrage der Niederländischen Botschaft 
Berlin empfing das LAGeSo im Februar zwei 
Abgeordnete des Niederländischen Parla-
ments. Die in unserem Nachbarland vorgese-
hene Umstrukturierung der Werkstätten für 
behinderte Menschen und der Integrationsbe-

triebe begründeten die thematischen Schwer-
punkte des Fachgesprächs in der Abteilung 
Soziales – Integrationsamt. Von besonderem 
Interesse für die Delegierten war dabei die 
Pflicht der Arbeitgeber zur Beschäftigung 
schwerbehinderter Menschen, die das deut-
sche Schwerbehindertenrecht vorschreibt.

Im Oktober organisierte das LAGeSo für 19 
Führungskräfte von Sozialbehörden der 
Volksrepublik China einen Fachaustausch zur 
Förderung der Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben. Die chinesischen 
Gäste zeigten sich sehr interessiert und be-
dankten sich für „...den äußerst informativen 
und spannenden Gedankenaustausch“ sowie 
für die Seminarunterlagen und die Fachpubli-
kationen des Integrationsamtes.

Als interkulturell offene und innovative Be-
hörde ist das LAGeSo bestrebt, die Arbeit auf 
dem Gebiet der internationalen Kontakte in 
bewährter Qualität fortzusetzen.
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